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Statut der CDU

Beschlossen durch den Bundesparteitag am 27.4.1960, geändert durch Be
schlüsse der Bundesparteitage vom 5.6.1962, vom 23.3.1966, vom 23.5.1967,
vom 7.11.1968, vom 18.11.1969, vom 27.1.1971, vom 12.6.1973, vom 23.1
24.6.1975, vom 7.3.1977, vom 25.3.1979, vom 20.5.1980, vom 5.11.1981,
vom 25. 5.1983, vom 9. 5.19% vo~7: 10.1~6undvom9.11.1987.

A. Aufgabe, Name, Sitz

§ 1 (Aufgabe)

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands will das öffentliche Leben im
Dienst des deutschen Volkes und des deutschen Vaterlandes aus christlicher
Verantwortung und nach dem christlichen Sittengesetz auf der Grundlage der
persönlichen Freiheit demokratisch gestalten.

§ 2 (Name)

Die Partei führtden Namen Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU),
ihre Landes-, Kreis- und Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände
zusätzlich ihre entsprechenden Namen.

§ 3 (Sitz)

Der Sitz der Christlich Demokratischen Union Deutschlands ist am ständigen Sit
zungsort des Deutschen Bundestages.

B. Mitgliedschaft

§ 4 (Mitgliedschaftsvoraussetzungen)

(1) Mitglied der Ghristlich Demokratischen Union Deutschlands kann jeder wer
den, der ihre Ziele zu fördern bereit ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat und nicht
infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder das Wahlrecht verloren hat.

(2) Wer die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzt, kann als Gast in der Partei
mitarbeiten. Er kann in die Partei aufgenommen werden, wenn er nachweisbar
seit mindestens drei Jahren ununterbrochen im Geltungsbereich des Grundge
setzes wohnt und ein Jahr vor der Aufnahme als Gast in der Partei mitgearbeitet
hat.

(3) Die Mitgliedschaft in einer anderen Partei schließt die Mitgliedschaft in der
CDU aus.

§ 5 (Auf.nahmeverfahren)

(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf Antrag des Bewerbers., Der Aufnah
meantrag muß schriftlich gestellt werden. Uber die Aufnahme entscheidet der
zuständige Kreisverband.
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(2) Zuständig ist in·:der"RegelderKreisverband des Wohnsitzes. Auf begründeten
Wunsch des Bewerbers kann die Aufnahme auch"durchden Kreisverband des
Arbeitsplatzes erfolgen. Vor derAufnahme des Mitgliedes durch den.Kreisver
band des Arbeitsplatzes istder Kreisverband des Wohnsitzes zu hören. Uber son-
stige Ausnahmen entscheidet der Landesverband. .

)

(3) Wird der Aufnahmeantragdurch den Kreisverbanddes Wohnsitzes oder den
Kreisverband des Arbeitsplatzes abgelehnt, so ist der Bewerber berechtigt, Ein
spruch einzulegen. In diesem Falle entscheidet der Landesvorstand endgültig
über den Antrag des "Bewerbers.

(4) Das Mitglied wird, in der Regel in demjenigen Stadt-/Gemeindeverband bzw.
Stadtbezirksverband geführt, in welchem es wohnt oder -- im Ausnahmefall -
arbeitet. Auf begründeten Wunsch des Mitgliedes kann der Kreisvorstand weitere
Ausnahmen zulassen. Bestehende Zugehörigkeiten bleiben unberührt.

§ 6 (Mitgliedsrechtel

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Wahlen und Abstim
mungen im Rahmen der Gesetze und der satzungsrechtlichen Bestimmungen
teilzunehmen.

(2) Nur Mitglieder können in Organe und Gremien der Partei und, aller ihrer
Gebietsverbände gewählt- werden; mehr als die Hälfte der Mitglieder solcher
Organe und Gremien mu·ßdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Nur
deutsche Mitglieder können· als Kandidaten für parlamentarische Vertretungen
aufgestellt werden.

§ 7 (Beitragspflicht-, und' zahlungsverzug)

(1) Jedes Mitglied hat Beiträge zu entrichten. Näheres regelt die Finanz- und Bei
tragsordnung.

(2) Die Rechte eines Mitgliedes ruhen, wenn es länger als sechs Monate mit sei
nen Beitragszahlungen schuldhaft im Verzug ist.

§ 8 (Beendigung der Mitgliedschaft)

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch Austritt oder durch Ausschluß. Die
Mitgliedschaft eines Mitgliedes ohne deutsche Staatsangehörigkeit erlischt,
wenn durch Verlust der Aufenthaltsgenehmigung die Voraussetzung für Auf
nahme und Zugehörigkeit zur Partei entfallen ist.

§ 9 (Austritt)

(1) Der Austritt ist dem zuständigen Kreisverband schriftlich zu erklären. Er wird
mit Zugang beim zuständigen Kreisverband wirksam.

(2) Als Erklärung des Austrittes aus der Partei ist zu behandeln, wenn ein Mitglied
mitseinen Mitgliedsbeiträgen länger als 12 Monate im Zahlungsverzug ist, inner
halb dieser Zeit zweimal schriftlich gemahnt wurde und anschließend auf eine
dritte als Einschreibebrief erfolgte Mahnung trotz Setzung einer weiteren Zah
lungsfrist von einem Monat und trotz schriftlichen Hinweises auf die Folgen einer
weiteren Zahlungsverweigerung die rückständigen Mitgliedsbeiträge nicht
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bezahlt. Der Kreisvorstand stellt die Beendigung der Mitgliedschaft fest und hat
dies dem ausgeschiedenen Mitglied schriftlich mitzuteilen.

(3) Alle Veränderungen in der Mitgliedschaft sind unverzüglich bei der Zentralen
Mitgliederkartei zu melden.

§ 10 (Ordnungsmaßnahmen)

(1) Durch den örtlich zuständigen Parteivorstand oder den B'undesvorstand kön
nen Ordnungsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern getroffen werden, wenn
diese gegen die Satzung der Partei oder gegen ihre Grundsätze oder Ordnung
verstoßen.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind:

1. Verwarnung,

2. Verweis,

3. Enthebung von Parteiämtern,

4. Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Parteiämtern auf Zeit.

(3) Für die Mitglieder eines Landesvorstandes ist nur der Landesvorstand oder
der Bundesvorstand, für Mitglieder des Bundesvorstandes ist nur der Bundes
vorstand zuständig.

(4) Im Falle der Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Parteiämtern auf
Zeit oder der Enthebung von Parteiämtern muß die beschlossene Ordnungs
maßnahme schriftlich begründet werden.

(5) Absätze 1 bis 4 gelten im Verhältnis zwischen den Vereinigungen und ihren
Mitgliedern entsprechend.

§ 11 (Parteiausschluß)

(1) Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es
vorsätzlich gegen die Satzung der Partei oder erheblich gegen deren Grundsätze
oder Ordnung verstößt und ihr damit sGhweren Schaden zufügt.

(2) Über den Ausschluß entscheidet auf Antrag des örtlich zuständigen Kreis
oder Landesvorstandes oder des Bundesvorstandes das nach der Parteige
richtsordnung zuständige Parteigericht.

(3) Für den Ausschlußantrag gegen Mitglieder eines Landesvorstandes ist nur
der Landesvorstand oder der Bundesvorstand, für Mitglieder des Bundesvor
standes ist nur der Bundesvorstand zuständig..

(4) Für Ausschlußverfahren gegen Mitglieder des Bundesvorstandes der Partei
ist das für den Wohnsitz des Mitgliedes zuständige Landesparteigericht in erster
Instanz anzurufen.

(5) Die Entscheidungen der Parteigerichte in Ausschlußverfahren sind schriftlich
zu begründen.

(6) In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfor
dern, kann der zuständige Kreis- oder Landesvorstand oder der Bundesvorstand
ein Mitglied von der ·Ausübung seiner Rechte bis zur rechtskräftigen Entschei
dung der zuständigen Parteigerichte ausschließen. Ein solcher Vorstandsbe
schluß gilt gleichzeitig als Antrag auf Einleitung eines Ausschlußverfahrens.
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Die Parteigerichte haben in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen, ob die Maß
nahme nach Umfang und Fortdauer noch· erforderlich ist. Soll sie über die
abschließende Entscheidung einerParteigerichtsinstanz hinaus wirksam blei
ben, so ist sie in dieser Entscheidung erneut anzuordnen; sonst tritt sie mit deren
Bekanntmachung außer Kraft.

(7) Absätze 1 bis 6 gelten im Verhältnis zwischen.den Vereinigungen und ihren
Mitgliedern entsprechend.

§ 12 (Parteischädigendes Verhalten)

Parteischädigend verhält sich insbesondere, wer

1. zugleich einer anderen politischen Partei angehört,

2. in Versammlungen politischer Gegner, in deren Rundfunksendungen,
Fernsehsendungen oder Presseorganen gegen die erklärte Politik der
Union Stellung nimmt,

3. als Kandidat der CDU in eine Vertretungskörperschaft gewählt ist und der
CDU-Fraktion nicht beitritt oder aus ihr ausscheidet,

4. vertrauliche Parteivorgänge veröffentlicht oder an politische Gegner verrät,

5. Vermögen, das der Partei gehört oder zur Verfügung, steht, veruntreut.

§ 13 (zahlungsverweigerung)

Seinen Pflichten als Mitglied kommt insbesondere beharrlich nicht nach, wer
über einen längeren Zeitraum trotzZahlungsfähigkeit und trotz Mahnung den Mit
gliedsbeitrag nicht entrichtet.

§ 14 (Weitere Ausschlußgründe)

Als Ausschlußgrund gilt ferner:

1. die rechtskräftige Verurteilung wegen einer ehrenrührigen strafbaren
Handlung,

2. die Verletzung der besonderen Treuepflichten, welche für einen Angestell
ten der Partei gelten.

c. Gliederung

§ 15 (Organisationsstufen)

(1) Organisationsstufen der CDU sind:

1. die Bundespartei,

2. die Landesverbände,

3. die Kreisverbände,

4. die Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände.

(2) Wo es zweckmäßig erscheint, können durch Satzung der Landesverbände
mehrere Kreisverbände zu regionalen Arbeitsgemeinschaften oder zu Bezirks
verbänden zusammengefaßt werden.
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§ 16 (Landesverbände)

(1) Die Landesverbände sind die Organisationen der CDU in den Ländern der
Bundesrepublik Deutschland. Die CDU in Niedersachsen besteht aus den Lan
desverbänden Braunschweig, Hannover und Oldenburg. Der Landesverband ist
zuständig für alle politischen und organisatorischen Fragen seines Bereiches,
soweit sie nicht mehrere Landesverbände gemeinsam betreffen und deswegen
nur im Einvernehmen mit der Bundespartei behandelt werden können. Die
Satzungen der Landesverbände sowie alle Satzungsänderungen bedürfen zu
ihrerWirksamkeit der Genehmigung durch den Generalsekretär. Die Prüfung be
schränkt sich darauf, ob eine Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, das
Statut, die Finanz- und Beitragsordnung oder die Parteigerichtsordnung vorliegt.
Die Entscheidung über die Genehmigung hat innerhalb von einem Monat nach
Zugang der Satzungsbeschlüsse bei der Bundespartei zu erfolgen.

(2) Beschlüsse und Maßnahmen dürfen nicht im Gegensatz zu den von der
Bundespartei festgelegten Grundlinien und dem Parteiprogramm stehen.

(3) Die Landesgeschäftsführer werden im Einvernehmen mit dem Generalse-
kretär ernannt. .

§ 17 (Exil-CDU)

Neben den Landesverbänden besteht die Exil-CDU als politische Vertretung
der Christlichen Demokraten Mitteldeutschlands, denen dort seit 1948 das
politische Selbstbestimmungsrecht versagt ist.

§ 18 (Kreisverbände)

(1) Der Kreisverband ist die Organisation der CDU in den Grenzen eines Ver
waltungskreises. Er kann auch mehrereVerwaltungskreise umfassen. Im Gebiet
eines Verwaltungskreises dürfen nicht mehrere Kreisverbände bestehen. Die Bil
dung und Abgrenzung ejnes Kreisverbandes ist Aufgabe des zuständigen Lan
desverbandes.

(2) Der Kreisverband ist die kleinste selbständige organisatorische Einheit der
CDU mit Satzung und set-bständiger Kassenführung gemäß der Satzung des
Landesverbandes.

(3) Der Kreisverband ist zuständig für alle organisatorischen und politischen
Fragen seines Bereiches, soweit sie nicht einem Bezirksverband übertragen
sind oder mehrere Kreisverbände gemeinsam betreffen und deswegen vom
jeweiligen Landesverband wahrgenommen werden. Er ist insbesondere für
die Aufnahme von Mitgliedern, die Kassenführung, den Einzug und die Ver
waltung der Mitgliedsbeiträge zuständig. Der Kreisverband kann seinen Un
tergliederungen gestatten, in seinem Auftrag und unter seiner vollen Aufsicht
über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die dazu gehörenden Belege
eine Kasse zu führen.

(4) Kreisparteitag und Kreisvorstand sind notwendige Organe des Kreisverban
des. Zusammensetzung, Befugnisse und Wahl der Mitglieder dieser Organe
werden in der Landessatzung einheitlich türden gesamten Landesverband gere-
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gelt. Die Satzung kann zulassen, daß ein Kreisausschuß als zusätzliches Organ
des Kreisverbandes errichtet wird.

(5) Der Kreisgeschäftsführernimmt beratend an den Sitzungen des Kreisvor
standes teil. Die Landessatzung kann eine weitergehende Regelung vorse
hen. Der Kreisgeschäftsführer kann für den Kreisverband alle Rechtsge
schäfte vornehmen, die der ihm zugewiesene Aufgabenkreis gewöhnlich
mit sich bringt (§ 308GB).

(6) Durch Landessatzung sind einheitlich für den gesamten Landesverband
zu regeln:

1. Die Termine für allgemeine Parteiwahlen für alle Organe und sonstigen
Gremien sowie Vereinigungen der Kreis- und Stadt-/Gemeindeverbände
bzw. Stadtbezirksverbände,

2. das Verfahren für die Aufstellung von Kandidaten der CDU zu Kommunal-,
Landtags- und Bundestagswahlen,

3. das Verfahren bei der Auflösung eines Kreisverbandes,

4. die Genehmigung von Kreissatzungen und aller Satzungsänderungen
durch den Landesvorstand. Die Prüfung beschränkt sich darauf, ob ein
Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, das Statut oder die Landessat
zung, die Finanz- und Beitragsordnung oder die Parteigerichtsordnung
vorliegt. Die Entscheidung über die Genehmigung hat innerhalbvon einem
Monat nach Zugang der Satzungsbeschlüsse bei dem Landesverband zu
erfolgen.

§ 19 (Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände)

(1) Der Stadt-/Gemeindeverband ist die Organisation der CDU in den kreisange
hörigen Städten und Gemeinden. Ihm entspricht in den Stadtbezirken der kreis
freien Städte der Stadtbezirksverband, dessen Gründung und Abgrenzung Auf
gabe des zuständigen Kreisverbandesist. Alle organisatorischen und politischen
Maßnahmen des Stadt-/Gemeindeverbandes bzw. Stadtbezirksverbandes
müssen im Einvernehmen mit dem Kreisverbanderfolgen.

(2) Die Landesverbände können durch Satzung die weitere Untergliederung von
Stadt~/Gemeindeverbänden bzw. Stadtbezirksverbänden in Ortsverbände
regeln und dabei die jeweiligen Rechte und Pflichten bestimmen.

§ 20 (Kandidatenaufstellung)

(1) An der Aufstellung der Kandidaten und an der Wahl von Vertretern für eine
Vertreterversammlung zum Zwecke der Kandidatenaufstellung können nur die
jenigen Mitglieder der Partei mitwirken, die im Zeitpunkt des Zusammentritts der
jeweiligen Versammlung zur betreffenden Wahl im Wahlgebiet wahlberechtigt
sind,soweit das jeweilige Wahlgesetz dies vorschreibt.

(2) Das Verfahren für die Aufstellung der Kandidaten (§ 18Abs. 6 Ziffer 2 dieses
Statuts) muß mindestens folgendes vorsehen:

1. Festlegung der Artund Weise der Kandidatenaufstellung, wenn das jewei
lige Wahlkreisgebiet dem Gebiet eines CDU-Kreisverbandes entspricht,
wenn mehrere Wahlkreisgebietezusammen dem Gebiet eines CDU
Kreisverbandes entsprechen oder wenn ein Wahlkreisgebiet das Gebiet
mehrerer CDU-Kreisverbände oder von Teilen davon umfaßt,
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2. Vorschriften über die Beschlußfähigkeit,die Art und Weise der Abstim
mung, die jeweils erforderlichen Mehrheiten und die Aufnahme und Unter
zeichnung der Niederschriften über die zum Zwecke der Kandidatenauf
stellung erfolgenden Mitgliederversammlungen oderVertreterversamm
lungen sowie über die Prüfung, Unterzeichnu8g und Einreichung von
Wahlvorschlägen,

3. Bestimmung der Art der Versammlung zur Aufstellu'ng von Kandidaten zu
öffentlichen Wahlen,

4. Wahl der Vertreter zu Vertreterversammlungen im 'Wahlkreis,

5. Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlungoder Vertreterver
sammlung zum Zwecke der Kandidatenaufstellung auf Wahlkreis- und
Landesebene,

6. Schriftform der Einladung unter Angabe der Tagesordnung, wobei die
Ladungsfrist eine Woche beträgt, jedoch in dringenden Fällen durch
Beschluß des zuständigen Vorstandes auf drei Tage abgekürzt werden
kann,

7. Festlegung des Stichtages für die jeweils im Zusammenhang mit der Wahl
von Vertretern für die Kandidatenaufstellung maßgeblichen Mitgliederzah
len.

(3) Die Bewerber und Ersatzbewerber tür die Wahl zum Europäischen Parlament
werden, sofern der Bundesvorstand gemäß § 8 Abs. 2 ·Europawahlgesetz sich für
die Einreichung einer gemeinsamen Liste für alle Länder (B,undesliste) entschei
det, in geheimer Abstimmung von einer Bundesvertreterversammlung gewählt.
Für deren Zusammensetzung gelten, soweit die Wahlgesetze nicht entgegenste
hen, die Bestimmungen des §28 des Statuts entsprechend; für die Einberufung,
Beschlußfähigkeit, Leitung und Durchführung der Bundesvertreterversammlung
sowie für das Verfahren für die Wahl der Bewerber ge'lten die Bestimmungen des
Statuts und der Geschäftsordnung der CDU für Bundesparteitage entsprechend.

Für die Aufstellung der gemeinsamen Liste für alle Länder (Bundesliste) werden
vorbehaltlich Satz 4 die auf die CDU eines jeden beteiligten Bundeslandes entfal
lenden Listenplätze nach d.em d'Hondtschen Verfahren aufgrund der Ergebnisse
der vorausgegangenen Europawahl ermittelt. DieCDU inden Ländern hatfürdie
ihr zustehenden Listenplätze das Vorschlagsrecht. Die Bundesvertreterver
sammlung kann hiervon nur mitZweidrittelmehrheitabweichen. Die ersten Plätze
der gemeinsamen Liste für alle Länder (Bundesliste) sind zunächst mit je einem
Bewerber aus jedem Bundesland zu besetzen, in dem die CDU zur Europawahl
kandidiert; die restlichen Plätze werden nachdem d'Hondtschen Verfahren ver
teilt, wobei die nach Halbsatz 1 verteilten Plätze angerechnet werden.

§ 21 (Berichtspflichten)
Die Kreisverbände berichten den Landesverbänden monatlich und die Landes-.
verbände der Bundespartei vierteljährlich über alle für die Parteiarbeit wesentli
chen Vorgänge,. insbesondere über die Mitgliederbewegung.

§ 22 (Nachweis und Anerkennung der Mitgliederzahl)
(1) Der Nachweis des Mitgliederbestandes erfolgt nach den Unterlagen der Zen
tralen Mitgliederkartei.
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(2) Die Mitgliederzahl eines Verbandes wird nur dann anerkannt, wenn die jeweils
festgesetzen Beitragsanteile an den nächsthöheren Verband g'ezahlt worden
sind.

§ 23 (Unterrichtungsrecht der Landesverbände)

Die Land'esverbände können sich jederzeit über die Angelegenheiten der
Kreis- und Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände unterrich
ten.

§ 24 (Eingriffsrechte der Landesverbände)

Erfüllen die Kreis- und Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände
die ihnen nach den Satzungen und den §§ 18 u'nd 19 dieses Statuts obliegenden
Pflichten und Aufgaben nicht, so können die Vorstände der Landesverbände das
Erforderliche veranlassen, im äußersten Falle einen Beauftragten einsetzen.

§ 25 (Unterrichtungs- und Eingriffsrechte der Bundespartei)

(1) Der Generalsekretär hat das Recht, sich jederzeit über die Angelegenhei
ten der nachgeordneten Gebietsverbände, Vereinigungen und Sonderorga
nisationen zu unterrichten.

(2) § 24 dieses Statuts gilt im Verhältnis von Bundespartei und Landesverbän
den entsprechend.

§ 26 (Weisungsrecht des Generalsekretärs)

Zur Vorbereitung und Durchführung von Bundestagswahlkämpfen sind die
nachgeordneten Gebietsverbände, die Vereinigungen und die Sonderorga
nisationen an die Weisungen des Generalsekretärs gebunden.

D. Organe

§ 27 (Bundesparteiorgane)

Die Organe der Bundespartei sind:

1. der Bundesparteitag,

2. der Bundesausschuß,

3. der Bundesvorstand.

§ 28 (Zusammensetzung des Bundesparteitages)

(1) Der Bundesparteitag setzt sich zusammen aus 750 Delegierten, der Lan
desverbände, die von den Kreis-, Bezirks- oder Landesparteitagen gewählt
werden, den Ehrenvorsitzenden und 30 Delegierten der Exil-CDU. Von den
750 Delegierten der Landesverbände werden 150 im Verhältnis der bei der
letzten Wahl zum Deutschen Bundestag für die einzelnen Landeslisten der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands abgebenen Zweitstimmen, 600
im Verhältnis der Mitgliederzahlen der e,inzelnen Landesverbände entsandt.

Die Verteilung der Delegiertensitze auf die einzelnen Landesverbände erfolgt
im Höchstzahlverfahren nach d'H,ondt.
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(2) Maßgeblich für die Verteilung der Delegiertensitze ist die Mitgliederzahl, die
nach § 22 dieses Statuts sechs Monate vor dem Bundesparteitag festgestelltwird.

Für den Landesverband Berlin werden die bei der letzten Wahl zum Abgeordne
tenhaus für die CDU abgegebenen Stimmen zugrunde gelegt.

(3) Die Stimmen der 30 Delegierten der Exil-CDU werden bei Abstimmungen
nach § 29 Abs. 2, 3, 5, 6 und 7 dieses Statuts nicht mitgezählt.

(4) Den Meldungen von Delegierten und Ersatzdelegierten zum Bundesparteitag
durch die Geschäftsstelle des entsendenden Gebietsverbandes und der Exil
CDU istein Wahlprotokoll beizufügen, das mindestensfolgendeAngaben enthal
ten muß:

1. Ort und Zeit der Wahl,
2. Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen,
3. Zahl der auf die einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimmen,
4. Feststellung des Tagungspräsidiums, welche Bewerber zu ordentlichen

Delegierten und welche zu Ersatzdelegierten in geheimer Wahl gewählt
wurden.

Außerdem ist den Meldungen eine mit dem zuständigen Parteigerichtabge
stimmte schriftliche Erklärung beizufügen, daß Einsprüche gegen die ordnungs
gemäße Wahl der Delegierten und der Ersatzdelegierten nicht vorliegen. Bei
Wahlanfechtungen ist zusätzlich über den Stand des Parteigerichtsverfahrens
schriftlich zu berichten.

(5) Der Bundesparteitag tritt mindestens allezwei Jahrezusammen und wird vom
Bundesvorstand einberufen. Auf Antrag des Bundesausschusses oder von min
destens einem Drittel der Landesverbände muß er einberufen werden.

§ 29 (Zuständigkeiten des Bundesparteitages)

Aufgaben des Bundesparteitages:

(1) Er beschließt über die Grundlinien der Politik der Christlich Demokratischen
Union und das Parteiprogramm; sie sind als Grundlage für die Arbeit der CDU
Fraktionen und die von der CDU geführten Regierungen in Bund und Ländern
verbindlich.

(2) Er wählt als Mitglieder des Bundesvorstandes in getrennten Wahlgängen:

1. den Vorsitzenden,
2. auf Vorschlag des Vorsitzenden den Generalsekretär,
3. sieben Stellvertretende Vorsitzende,
4. den Bundesschatzmeister,
5. weitere zwanzig Mitglieder.

Er kann auf Vorschlag des Bundesvorstandes Ehrenvorsitzende auf Lebenszeit
als Vorstandsmitglieder kraft Satzung wählen; sie haben Sitz und Stimme in allen
Organen der Bundespartei.

Die Mitglieder des Bundesvorstandes werden in jedem zweiten Kalenderjahr
gewählt. Der Generalsekretär wird in jedem vierten Kalenderjahr gewählt; er kann
jedoch auf Vorschlag des Vorsitzenden durch den Bundesausschuß vorzeitig
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von den Pflichten seines Amtes entbunden werden. Für den Beschluß des Bun
desausschusses ist die Mehrheit seiner MitgliedE?r erforderlich.

Die unter Ziffer 1 bis 4 genannten Mitglieder des Bundesvorstandes und die
Ehrenvorsitzenden sowie der Bundeskanzler, der Präsident oder der Vizepräsi
dent des Deutschen Bundestages und der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion
des Deutschen Bundestages sowie der Präsident des Europäischen Parlamen
tes und der Vorsitzende der EVP-Fraktion des Europäischen Parlamentes, soweit
.sie der CDU angehören, bilden das Präsidium.

(3) Er wählt den Vorsitzenden und vier Beisitzer sowie fünf stellvertretende Mitglie
der des Bundesparteigerichts nach den Bestimmungen der Parteigeric~tsord

nung.

(4) Er nimmt die Berichte des Bundesvorstandes, darunter den gesetzlichen
Rechenschaftsbericht der Partei, sowie der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen
Bundestages und der CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion des Europäischen
Parlamentes entgegen und faßt über sie Beschluß.

(5) Er beschließt über das Statut, die Finanz- und Beitragsordnung, die Parteige
richtsordnung und die Geschäftsordnung.

(6) Er wählt zwei Kassenprüfer nach den Bestimmungen der Finanz- und Bei
tragsordnung.

(7) Er beschließt über die Auflösung der Partei und über die Verschmelzung mit
einer oder mehreren anderen Parteien.

§ 30 (Zusammensetzung des Bundesausschusses)

(1) Der Bundesausschuß setzt sich zusammen aus:

1. den Delegierten der Landesverbände, die von den Landesparteitagen in
jedem zweiten Kalenderjahr gewähltwerden. Die Landesverbände entsen
den auf je angefangene 7500 Mitglieder einen Delegierten. Die Zahl der
Delegierten der einzelnen Landesverbände bestimmt sich tür jedes Kalen
derjahr nach der nach § 22 dieses Statuts zum 30. September des voran
gegangenen Jahres aner.kannten Mitgliederzahl,

2. acht Delegierten der Exil-CDU, die von deren Delegiertentagin jedem zwei
ten Kalenderjahr geheim gewählt werden,

3. dem Bundesvorstand der CDU,

4. je einem Vertreter der Vereinigungen, der vom jeweiligen Bundesvorstand
einer Vereinigung für ein Kalenderjahr geheim gew~hltwird,

5. den Vorsitzenden der Bundesfachausschüsse.

(2) Die unter Absatz 1 Ziffer 5 genannten Personen gehörendem Bundesaus
schuß mit beratender Stimme an.

§ 31 (Zuständigkeiten des Bundesausschusses)

Aufgaben des Bundesausschusses:

(1) Der Bundesausschuß ist zuständig für alle politischen und organisatorischen
Fragen der Bundespartei, soweit sie nicht dem Bundesparteitag vorbehalten
sind.
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(2) Dem Bundesausschuß haben Bundesvorstand und Bundestagsfraktion min
destens dreimal jährlich zu berichten.

(3) Fällt einer der Vorsitzenden oder ein anderes Mitglied des Präsidiums wäh
rend der Amtszeit aus, kann der Bundesausschuß eine interimistische Berufung
vornehmen, die bis zum nächsten Bundesparteitag gültig ist.

(4) Der Bundesausschuß wählt auf Vorschlag des Bundesvorstandes die Dele
gierten für die Gremien der Europäischen Volkspartei.

§ 32 (Einberufung des Bundesausschusses)

(1) Der Bundesausschuß wird durch den Vorsitzenden oder durch den General
sekretär im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen. ~

(2) Auf Antrag von drei Landesverbänden oder 25 Mitgliedern des Bundesaus
schusses muß er innerhalb von vier Wochen einberufen werden. Alle sechs
Monate muß eine Sitzung des Bundesausschusses stattfinden.

§ 33 (Zusammensetzung des Bundesvorstandes}

(1) Der Bundesvorstand setzt sich zusammen aus:

1. den Ehrenvorsitzenden, dem Vorsitzenden, dem Generalsekretär, sieben
Stellvertretenden Vorsitzenden, dem Bundesschatzmeister und den zwan
zig weiteren gewählten Mitgliedern,

2. dem Bundeskanzler, dem Präsidenten oderVizepräsidenten des Deut
schen Bundestage·s und dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion des
Deutschen Bundestages sowie dem Präsidenten des Europäischen Parla
mentes und dem Vorsitzenden der EVP-Fraktion des Europäischen Parla
mentes, soweit sie der CDU angehören,

3. den Vorsitzenden der Landesverbände, soweit nicht dem Bundesvorstand
bereits Mitglieder aus dem jeweiligen Bundesland nach Ziffern 1 oder 2
angehören.

(2) Der Bundesgeschäftsführer nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen
des Bundesvorstandes teil.

(3) Die Mitglieder des Bundesvorstandes können sich nicht vertreten lassen.

§ 34 (Zuständigkeiten des Bundesvorstandes)

(1) Der Bundesvorstand leitet die BundesparteLErführt die Beschlüsse des Bun
desparteitages und des Bundesausschusses durch.

(2) Das Präsidium berichtet mindestens dreimal jährlich den Vorsitzenden der
Landesverbände und Vereinigungen über die Tätigkeit des Bundesvorstandes
und des Präsidiums.

(3) Die Bundespartei wird durch den Vorsitzenden und den Generalsekretär
gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
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(4) Der Bundesvorstand kann zu seiner Unterstützung und Beratung Fachaus
schüsse bilden. Das Nähere regelt die vom Bundesvorstand zu erlassende Ord
nung für die Bundesfachausschüsse der CDU.

(5) Der Bundesv.orstand wirkt bei der Aufstellung der Kandidaten für die Wahlen
zum Deutschen Bundestag im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mit. Der
Bundesvorstand ist insbesondere neben dem zuständigen Landesvorstand
berechtigt, nach § 21 Abs.4 des Bundeswahlgesetzes gegen den Beschluß einer
Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch zu erheben.

(6) Das Präsidium führt die Beschlüsse des Bundesvorstandes aus. Es erledigt
insbesondere die laufenden und dringlichen Geschäfte des Bundesvorstandes.

§ 35 (Haftung für Verbindlichkeiten)

(1) Der Bundesvorstand und das Präsidium dürfen keine Verbindlichkeiten ein
gehen, durch die die Mitglieder mit ihrem persönlichen Vermögen verpflichtet
werden.

(2) Für rechtsgeschäftliche Verpflichtungen der Partei haften die Mitglieder
gesamtschuldnerisch nur mit dem Parteivermögen.

(3) Im Innenverhältnis haftet die Bundespartei für Verbindlichkeiten eines nach
geordneten Verbandes nur, wenn sie dem die Verpflichtung begründenden
Rechtsgeschäft zugestimmt hat. .

(4) Die Landesverbände, die ihnen nachgeordneten Gebietsverbände sowie die
Vereinigungen und Sonderorganisationen der Partei auf allen Organisations
stufen 'haften gegenüber der Bundespartei im Innenverhältnis, wenn sie durch
ein von ihnen zu vertretendes Fehlverhalten Maßnahmen n'ach § 23 a Abs. 1
Parteiengesetz verursachen, die von dem Präsidenten oder dem Präsidium des
Deutschen Bundestages oder einer gesetzlich sonst zuständigen Stelle gegen
die Bundespartei ergriffen werden. Die Bundespartei kann ihre Schadenersatz
ansprüche mit Forderungen der vorgenannten Gebietsverbände, Verei
nigungen und Sonderorganisationen verrechnen.

§ 36 (Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand)

(1) Der Bundesvorstand und das Präsidium werden durch den Vorsitzenden
oder durch den Generalsekretär im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden unter
Angabe der Tagesordnung einberufen.

(2) Eine Sitzung des Bundesvorstandes muß mindestens alle zwei Monate statt
finden.

(3) Auf Verlangen von einem Drittel derVorstandsmitglieder muß eine Vorstands
sitzung innerhalb von zehn Tagen stattfinden.
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§ 37 (Zuständigkeiten des Generalsekretärs)

(1) Der Generalsekretär unterstütztden Vorsitzenden bei der Erfüllung seiner Auf
gaben. Er führt im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden die Geschäfte der Partei.

(2) 1. Dem Generalsekretär vbliegt die Koordination der gesamten Parteiarbeit
aller Gebietsverbände, der Vereinigungen und der Sonderorganisationen.

2. Der Generalsekretär bestellt im Einvernehmen mit dem Präsidium den
Bundesgeschäftsführer.

3. Er hat das Recht, an allen Versammlungen und Sitzungen der Organe aller
Gebietsverbände, Vereinigungen und Sonderorganisationen teilzuneh
men; er muß jederzeit gehört werden.

4. Er koordiniert die von der Bundespartei, den Vereinigungen und den Son
derorganisationen herausgegebenen Publikationen.

E. Vereinigungen

§ 38 (Bundesvereinigungen)

Die Partei hat folgende Vereinigungen:

1. Junge Union Deutschlands,
2. Frauenvereinigung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

(CDU), .
3. Sozialaus·schüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft

Deutschlands (CDA),
4. Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV),
5. Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU,
6. Wirtschaftsvereinigung der COU,
7. Union der Vertriebenen und Flüchtlinge,
8. Senioren-Union der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

(CDU).

§ 39 (Zuständigkeiten der Vereinigungen)

(1) Die Vereinigungen sind organisatorische Zusammenschlüsse mit dem Ziel,
das Gedankengut der CDU in ihren Wirkungskreisen (junge Generation, Frauen,
Arbeitnehmer, Kommunalpolitik, Mittelstand, Wirtschaft, Vertriebene und Flücht
linge, ältere Generation) zu vertreten und zu verbreiten sowie die besonderen
Anliegen der von ihnen repräsentierten Gruppen in der Politik der CDU zu
wahren.

(2) Ihr organisatorischer Aufbau entspricht dem der Partei. Sie haben eine eigene
Satzung, die der Genehmigung durch den Bundesausschuß bedarf. Der Haupt
geschäftsführer einer Vereinigung wird im Einvernehmen mit dem General
sekretär ernannt.

(3) Sie haben das Recht zu eigenen Verlautbarungen, die den von der Partei fest
gelegten Grundsätzen nicht widersprechen dürfen. Die Gründung von Vereini
gung~n ist von dem Beschluß des Bundesausschusses abhängig, der durch
eine Anderung des § 38 dieses Statuts bestätigt werden muß.
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F. Verfahrensordnung

§ 40 (Beschlußfähigkeit)

(1) Die Organe der Partei sind beschlußfähig, wenn sie mindestens eine Woche
(satzungsgemäß) vorher mitAngabe der Tagesordnung einberufen worden sind
und wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Für
die Mitgliedervollversammlungen gelten die entsprechenden Bestimmungen
der Landesverbände.

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung ist die Beschlußfähigkeitdurch den Vorsitzen
den festzustellen.

(3) Bei Beschlußunfähigkeit hat der Vorsitzende die Sitzung sofort aufzuheben
und die Zeit und die Tagesordnung tür die nächste Sitzung zu verkünden; er ist
dabei an die Form und Frist für die Einberufung des Organs nicht gebunden. Die
Sitzung ist dann in jedem Falle beschlußfähig; darauf ist in der Einladung hin
zuweisen.

(4) Ergibt sich die Beschlußuntähigkeit während der Sitzungen bei einer Abstim
mung oder Wahl, so wird in einer der nächsten Sitzungen. erneut abgestimmt
oder gewählt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Fest
stellung der Beschlußfähigkeit mit.

§ 41 (Erforderliche Mehrheiten)

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Für Satzungsände
rungen ist die abso·lute Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich,
für einen Auflösungsbeschluß eine Mehrheit von drei Vierteln.

§ 42 (Abstimmungsarten)

(1) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen oder durch hochgehobene
Stimmkarte, es sei denn, daß ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten
Geheimabstimmung verlangt.

(2) Bei der Abstimmung darf jedes Mitglied erklären, daß es sich der Abstimmung
enthält.

§ 43 (Wahlen)

(1) Die Wahlen der Mitglieder des Bundesvorstandes sowie die Wahlen der Dele
gierten tür den Bundesparteitag und den Bundesausschuß durch die Parteitage
der nachgeordneten Gebietsverbände sind geheim und erfolgen durch Stimm
zettel. Ebenso müssen die Vorstände und Delegierten der übrigen Organi
sationsstufen geheim gewählt werden. Bei allen übrigen Wahlen kann offen
abgestimmt werden, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt.

(2) Die Wahl der sieben Stellvertretenden Vorsitzenden nach § 29 Abs.2 Ziff.3die
ses Statuts erfolgt in einem gemeinsamen Wahlgang durch ein auf demSti·m·m
zettel hinter den Namen eines Kandidaten gesetztes Kreuz. Der Stimmzettel
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muß die Namen alter vorgeschlagenen Kandidaten enthalten. Stimmzettel, auf
denen nicht mindestens die Hälfte der Zahl der zu wählenden Kandidaten ange
kreuzt ist, sind ungültig. Stimmzettel, auf denen mehr Namen angekreuztsind, als
der Zahl der Stellvertretenden Vorsitzenden entspricht, sind ebenfalls ungültig.

(3) Die Wahl der weiteren Mitglieder des Bundesvorstandes nach § 29 Abs. 2
Ziffer 5 dieses Statuts erfolgt durch ein auf dem Stimmzettel hinter den Namen
eines Kandidaten gesetztes Kreuz. Der jeweilige Stimmzettel muß die Namen
aller vorgeschlagenen Kandidaten enthalten. Stimmzettel, auf denen nicht min
destens drei Viertel der Zahl der zu wählenden Kandidaten angekreuzt sind, sind
ungültig. Stimmzettel, auf denen mehr Namen angekreuzt sind, als der Zahl der
weiteren Mitglieder des Bundesvorstandes entspricht, sind ebenfalls ungültig.

(4) Bei allen Wahlen ist die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erfor
derlich. Soweit die Mehrheit nicht erreicht wird, findet Stichwahl unter den nicht
gewählten Kandidaten mit den nächstniedrigen Stimmenzahlen statt.lsteine Ent
scheidung zwischen zwei Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl erforderlich,
erfolgt sie ebenfalls durch Stichwahl.

(5) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen für die Feststellung der
Beschlußfähigkeit mit, jedoch nicht für die Ermittlung der Mehrheit.

§ 44 (Wahlperiode)

Zu allen Parteigremien ist mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr zu wählen.

§ 45 (Beschluß-Beurkundung)

Die Beschlüsse des Bundesparteitages werden durch zwei vom Generalsekre
tär bestellte Personen beurkundet.

G. Sonstiges

§ 46 (Finanzwirtschaft der Bundespartei)

(1) Einnahmen und Ausgaben der Bundespartei müssen für einen Zeitraum von
vier Jahren ohne Inanspruchnahme von Krediten im Gleichgewicht sein. Die
Finanzwirtschaft der Bundespartei folgt den Grundsätzen wirtschaftlicher und
sparsamer Haushaltsführung. Der Generalsekretär und der Bundesschatz
meister haben die dafür notwendigen Maßnahmen zu treffen.

(2) Der Etat wird vom Generalsekretär und dem Bundesschatzmeister mit
Zustimmung des Vorsitzenden aufgestellt und vom Bundesvorstand beschlos
sen. Die Etats der Vereinigungen bedürfen der Zustimmung des Generalsekre
tärs.

(3) Der Bundesschatzmeister ist berechtigt, zur Finanzierung der planmäßigen
Ausgaben Kassenkredite aufzunehmen; diese sind spätestens bis zum Ende des
Rechnungsjahres, in dem sie aufgenommen worden sind, zurückzuzahlen.
Andere Kredite bedürfen der Zustimmung des Bundesvorstandes.
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(4) Über Herkunft und Verwendung der Mittel, die der Bundespartei innerhalb
eines Kalenderjahres (Rechnungsjahr) zugeflossen sind, sowie über das Ver
mögen der Bundespartei ist im Rechenschaftsbericht öffentlich Rechenschaftzu
geben.

(5) Das Nähere regelt die Finanz- und Beitragsordnung (FBO), die Bestandteil
des Statuts der CDU ist und den Vorschriften des Parteiengesetzes entsprechen
muß.

(6) In die Satzungen der nachgeordneten Gebietsverbände der CDU, derVereini
gungen und der Sonderorganisationen sind Bestimmungen aufzunehmen, die
den Absätzen 1 bis 4 entsprechen und deren Einhaltung gewährleisten.

§ 47· (Vermögen der Bundespartei)

(1) Der Verwaltung aller. Liegenschaften dient ein Hausverein und dem Betrieb
von wirtschaftlichen Unternehmungen eine GmbH. Die näheren Bestimmungen
trifft die Finanz- und Beitragsordnung.

(2) Der Bundesvorstand kann treuhänderisch über das Parteivermägen ver
fügen, soweitdieses nicht besonderen Vermögensträgern übertragen ist. Er kann
insbesondere Parteivermägen an die besonderen Vermägensträger übertragen.

§ 48 (Parteigerichte)

Es wird ein Bundesparteigericht gebildet. Zusammensetzung, Zuständigkeit und
Verfahren aller Parteigerichte der CDU regelt eine Parteigerichtsordnung, die
Bestandteil des Statuts der CDU ist.

§ 49 ( Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU)

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands bildet mit derChristlich-Sozia
len Union Bayerns eine Arbeitsgemeinschaft.

§ 50 (Widerspruchsfreies Satzungsrecht)

Die Satzungen der nachgeordneten Gebietsverbände der CDU, der Vereinigun
gen und der Sonderorganisationen dürfen den Bestimmungen dieses Statuts
nicht widersprechen.
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Beschluß zur
Anwendung des Statuts der CDU
Vorbereitung und Durchführung der Europawahlkämpfe

Der 26. Bundesparteitag hat am 24. 10. 1978 in Ludwigshafen beschlossen:

"Die im Statut enthaltenen Bestimmungen zur Vorbereitung und Durchführung
von Bundestagswahlkämpfen gelten sinngemäß auch für die Vorbereitung und
Durchführung der Europawahlkämpfe."
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Finanz- und Beitragsordnung (FBO)
Beschlossen durch den Bundesparteitag am 17. 11. 1969, geändert durch
Beschluß des Bundesparteitages vom 9.5.1984.

§t(Ausgabendeckung)

Einnahmen und Ausgaben aller Organisationsstufen der CDU, ihrer Vereinigun
gen und der Sonderorganisationen müssen in einem finanzwirtschaftlichen
Gleichgewicht stehen. Die Vorstände sind verpflichtet, beiausgabenwirksamen
Beschlüssen auch über die Deckung der Ausgaben zu beschließen.

§ 2 (Rechenschaftsbericht)

(1) Der Rechenschaftsbericht besteht aus einer Einnahmen- und Ausgaben
rechnung sowie einer Vermögensrechnung. In den Rechenschaftsbericht der
Gesamtpartei sind die Rechenschaftsberichte jeweils getrennt nach Bundespar
tei und Landesverband sowie die Rechenschaftsberichte der nachgeordneten
Gebietsverbände je Landesverband aufzunehmen. Die Landesverbände haben
die Teilberichte der ihnen nachgeordneten Gebietsverbände gesammelt bei
ihren Rechenschaftsunterlagen aufzubewahren.

(2) Einnahmen sind:

1. Mitgliedsbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge,
2. Einnahmen aus Vermögen,
3. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Ver

öffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit der
Partei,

4. Einnahmen aus Spenden,
5. Einnahmen aus dem Chancenausgleich,
6. Einnahmen aus der Wahlkampfkostenerstattung,
7. Zuschüsse von Gliederungen,
8. sonstige Einnahmen.

(3) Ausgaben sind:

1. Personalausgaben,
2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes,
3. Ausgaben für i.Qnerparteiliche Gremienarbeit und Information,
4. Ausgaben für Offentlichkeitsarbeit und Wahlen,
5. Zuschüsse an Gliederungen,
6. Zinsen,
7. sonstige Ausgaben.

(4) Die Vermögensrechnung ·umfaßt:

1. Besitzposten

I. Anlagevermögen

1. Haus- und Grundvermögen
2. Geschäftsstellenausstattung
3. Finanzanlagen
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11. Umlaufvermögen
1. Beitragsforderungen
2. Forderungen auf Erstattung von Wahlkampfkosten
3. Forderungen auf Chancenausgleich
4. Geldbestände
5. sonstige Vermögensgegenstände

2. Schuldposten
I. Rückstellungen

11. Verbindlichkeiten
1. Beitragsverbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. sonstige Verbindlichkeiten

111. Reinvermögen (positiv oder negativ).

(5) Die wahlkampfbezogenen Kosten einer jeden Wahl sind nach Absatz 3 ge
gliedert und unabhängig von den Rechnungsjahren insgesamt gesondert aus
zuweisen und den nach Absatz 2 gegliederten wahlkampfkostenbezogenen Ein
nahmen gegenüberzustellen.

(6) Die Partei kann dem Rechenschaftsbericht, insbesondere einzelnen seiner
Positionen, kurzgefaßte Erläuterungen beifügen.

§ 3 (Spenden)

(1) Die Partei ist berechtigt, Spenden anzunehmen. Ausgenommen hiervon sind:

1. Spenden von politischen Stiftungen,

2. Spenden von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmas
sen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung
und nach der tatsächlichen Geschäftsfü.hrung ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung),

3. Spenden von außerhalb des Geltungsbereiches des Parteiengesetzes,es sei
denn,daß

a) diese Spenden aus dem Vermögen eines Deutschen im Sinne des Grund
gesetzes oder eines Wirtschaftsunternehmens, dessen Anteile sich zu mehr
als 50 vom Hundert im Eigentum von Deutschen im Sinne des Grundgeset
zes befinden, unmittelbar einer Partei zufließen,

b) es sich um Spende'n handelt einer ausländischen Partei, die im Europä
ischen Parlament vertreten ist, deren Fraktion im Europäischen Parlament
oder eines ausländischen Mitgliedes des Europäischen Parlaments oder

c) es sich um eine Spende eines Ausländers von nicht mehr als 1.000
Deutsche Mark handelt,

4. Spenden von Berufsverbänden, die diesen mit der Maßgabe zugewandt wur
den, sie an eine politische Partei weiterzuleiten,

5. Spenden, soweit sie im Einzelfall mehr als 1.000 Deutsche Mark betragen und
deren Spender nicht feststellbar sind oder erkennbar nur die Spende nicht
genannter Dritter weiterleiten,

6. Spenden, die erkennbar in Erwartung eines bestimmten wirtschaftlichen oder
politischen Vorteils gewährt werden.
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(2) Spenden an die Partei oder einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände, deren
Gesamtwert in einem Kalenderjahr (Rechnungsjahr) 20.000 Deutsche Mark
übersteigt, sind unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders
sowie der Gesamthöhe der Spende im Rechenschaftsberichtzu verzeichnen.

(3) Nach Absatz 1 Satz 2 unzulässige Spenden sind von der Partei unverzüglich
an das Präsidium des Deutschen Bundesta·ges weiterzuleiten.

§ 3 a {Spendenrichtlinien)

(1) Spenden und sonstige Zuwendungen an die Partei, auch über Amts- und
Mandatsträger der Partei oder Wahlbewerber, dienen der Finanzierung der
staatspolitischen Aufgaben der Partei. Spenden sind abzulehnen, wenn ersicht
lich ist, daß der Spender persönliche Vorteile damit verfolgt.

(2) Alle Spenden sind unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen einzu
nehmen und öffentlich zu verzeichnen (§§ 24, 25 PartG).

(3) Spenden, die nicht unmittelbar dem Kreisverband, Bezirksverband, Landes
verband oder der Bundespartei zugehen, sind unverzüglich dem Kreisverband,
dem der Empfänger angehört, anzuzeigen und mit ihm abzurechnen.

Spendenquittungen dürfen nur ausstellen der Kreisverband, Bezirksverband,
Landesverband und die Bundespartei. Alle übrigen Empfänger von Spenden,
einschließlich Vereinigungen, Gemeinde- und Ortsverbändesowie Amts- und
Mandatsträger und Wahlbewerber, sind zur Ausstellung von Spendenbescheini
gungen nicht berechtigt. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden ist nur
gewährleistet, wenn die Spendenquittungen von Kreisverband, Bezirksverband,
Landesverband oder Bundespartei ausgestellt sind.

(4) Als Spendenbescheinigung dürfen ausschließlich die von der Bundespartei
ausgegebenen und durchnumerierten Vordrucke verwendet werden (Beitrags-/
Spenden-Bescheinigungs-Muster entsprechend Einkommensteuerrichtl inien).
Sie sind zu unterschreiben vom Vorsitzenden, Schatzmeister, dessen Beauf
tragten oder dem Geschäftsführer.

Die Gliederungen der Partei haben die Pflicht, die Durchschriften zu sammeln
und entsprechend den steuerlichen Bestimmungen aufzubewahren. Auch
unbrauchbar gewordene Spendenvordrucke sin·d zu sammeln und aufzu
bewahren.

Die Landesverbände werden sich .in Stichproben von der Ordnungsmäßigkeit
der Spendenverwaltung mindestens einmal im Jahr im Rahmen der Prüfung der
Rechenschaftsberichte der Gliederungen der Partei überzeugen.

(5) Die Landesverbände können zur Durchführung dieser Richtlinien ergän
zende Organisationsregelungen treffen.

§ 4 (Mitgliedsbeiträge)

(1) Der Bundesparteitag beschließt über die Beitragsregelung.

(2) Der Kreisverband kann in besonderen Fällen Mitgliedsbeiträge erlassen,
ermäßigen oder stunden.
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(3) Beschlüsse von Vereinigungen und Sonderorganisationen, Beiträge von
ihren Angehörigen zu erheben, sowie Beschlüsse über deren Höhe bedürfen der
Zustimmung des Bundesausschusses.

§ 5 (Sonderbeiträge)

Die Landesverbände regeln in eigener Verantwortung, ob und in welcher Höhe
die Amts- und Mandatsträger der CDU weitere Beiträge leisten.

§ 6 (Aufnahmegebühren)

Aufnahmegebühren verbleiben dem Kreisverband.

§ 7 (Öffentliche Sammlungen)

(1) Öffentliche Sammlungen im g~nzen Bundesgebiet bedürfen eines Be
schlusses des Bundesvorstandes. Offentliche Sammlungen im Bereich eines
Landesverbandes bedürfen seiner Zustimmung.

(2) Öffentliche Sammlungen im Bereich nachgeordneterVerbände bedürfen der
Zustimmung des Bundesschatzmeisters sowie der Schatzmeister der über
geordneten Verbände.

§ 8 (Abführung von Beitragsanteilen)

(1) Der Bundesparteitag beschließt, welchen Betrag die Landesverbände für
jedes Mitglied an die Bundespartei abzuführen haben.,

(2) Der Landesverband bestimmt, welchen Betrag die Kreisverbände für jedes
Mitglied an ihn abzuführen haben. Bilden Bezirksverbände die nächstniedrige
Organisationsstufe, so können sie an die Stelle der Kreisverbände treten. In die
sem Fall bestimmt der Bezirksverband, welchen Betrag die Kreisverbände für
jedes Mitglied an ihn abzuführen haben.

§ 9 (Umlagen)

(1) Der Bundesausschuß kann in besonderen Fällen beschließen,daß die nach
geordneten Verbände, die Vereinigungen und Sonderorganisationen zusätz
liche Beträge an die Bundespartei abzuführen haben (Umlagen).

(2) Den nachgeordneten Verbänden steht für ihren Bedarf dieses Recht gegen
über den Verbänden zu, denen sie übergeordnet sind.

§ 10 (Hausverein)

Der treuhänderischen Verwaltung von Liegenschaften der CDU-Bundespartei
sowie der Vertretung von deren Interessen in Grundstücksangelegenheiten dient
ein Hausverein, der im Vereinsregister eingetragen ist. Er besteht aus den Mitglie
dern des Präsidiums. Vorsitzender ist der Bundesschatzmeister oder ein von ihm
bestellter Vertreter. Die Satzung bedarf der Genehmigung durch den Bundes
vorstand.

23



§ 11 (Union-Betriebs-GmbH)

(1) Dem Betrieb von wirtschaftlic'hen. Unternehmungen durch die Bundespartei
dient eine GmbH. Sie führt den Namen "Union-Betri.ebs-GmbH". Gesellschafter
können nur die Mitglieder des Präsidiums, deren Beauftragte, der Bundes
g~schäftsfüh.rer,die Landesvorsitzenden und die Vorsitzenden der BU!ldesverei
nlgungen sein.

(2) Der G.esellschaftsvertrag muß vom Bundesvorstand genehmigt werden.

(3) Die Gesellschafterversammlung beruft einen oder mehrere Geschäftsführer.
Es kann ein Aufsichtsrat (§ 52 GmbHG) gebildetwerden, dessen Vorsitzender der
Bundesschatzmeister oder ein von ihm bestellter Vertreter ist.

(4) Die Union-Betriebs-GmbH kann ihre Aufgaben auch durch Tochtergesell
schaften wahrnehmen. Der Bundesschatzmeister oder ein von ihm bestellter
Vertreter gehört deren Aufsichtsräten an, falls solche gebildet werden.

§ 12 (Vermögensträger nachgeordneter Organisationen)

(1) Die nachgeordneten Verbände, die Vereinigungen und Sonderorganisatio
nen sind berechtigt, nach vorheriger Zustimmung des Generalsekretärs und des
Bundesschatzmeisters eigene Wirtschaftsunternehmen und sonstige Ver
mögensträger zu unterhalten.

(2) Die den Landesverbänden nachgeordneten Verbände bedürfen zusätzlich
der vorherigen Zustimmung des Landesschatzmeisters.

(3) Der Bundesschatzmeister oder ein von ihm bestellter Vertreter kann an allen
Sitzungen der Aufsichtsgremien dervon den Landesverbänden, den Vereinigun
gen und Sonderorganisationen unterhaltenen Wirtschaftsunternehmungen und
sonstiger Vermögensträger teilnehmen. Er kann sich jederzeit über deren Ver
mögensstand und Geschäftslage unterrichten.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die Schatzmeister der Landes-, Bezirks-und
Kreisverbände gegenüber den wirtschaftlichen Unternehmungen und sonstigen
Vermögensträgern, die ihnen nachgeordnete Verbände gegründet haben.

§ 13 (Geschäftsordnung des Bundesschatzmeisters)

Soweit das Statut der CDU und diese Finanz- und Beitragsordnung nichts ande
res bestimmen, führt der Bundesschatzmeister die finanziellen Geschäfte im
Rahmen einer vom Bundesfinanzausschuß zu erlassenden Geschäftsordnung.

§ 14 (Bundesfinanzausschuß)

(1) Es wird ein Bundesfinanzausschuß gebildet.

Ihm gehören an.:

1. der Bundesschatzmeister,
2. die Schatzmeister der Landesverbände und Vereinigungen,
3. der Bundesgeschäftsführer,
4. die Geschäftsführer der Union-Betriebs-GmbH.
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Den Vorsitz führt der Bundesschatzmeister. Auf seinen Vorschlag hin kann der
Bundesfinanzausschuß weitere Mitglieder berufen.

(2) Die Rechnungsprüfer können an den Sitzungen des Bundesfinanzausschus
ses teilnehmen.

(3) Der Bundesfinanzausschuß setztzur Beratung von Einzelfragen eine ständige
Kommission ein.

§ 15 (Etatbeschlüsse)

(1) Der Beschluß des Bundesvorstandes über den Etat ist zu Beginn des Rech
nungsjahres zu fassen.

(2) Dies gilt auch für die entsprechenden Beschlüsse der Vorstände der nach
geordneten Verbände, der Vereinigungen und Sonderorganisationen. Sie sind
dem Schatzmeister des nächsthöheren Verbandes zur Kenntnisnahme vorzule
gen. Die Landesverbände und die Vereinigungen legen sie dem Bundesschatz
meister vor.

§ 16 (Einvernehmen bei Etats der Vereinigungen)

(1) Die Zustimmung des Generalsekretärs zu den Etats der Vereinigungen (§ 46
Abs. 2 Satz 2 Statut) ist im Einvernehmen mit dem Bundesschatzmeister zu ertei
len.

(2) Die in § 18 Abs.·2 bis 4 FBO enthaltenen Zuständigkeiten und Rechte des Bun
desschatzmeisters und des Generalsekretärs der Partei gelten auch unmittelbar
gegenüber den Bundesvereinigungen und deren Etats.

§ 17 (Beschaffung von Finanzmitteln)

(1) Der Bundesschatzmeister ist für die Beschaffung der finanziellen Mittel der
Bundespartei veranwortlich, die für die politische und organisatorische Arbeit der
CDU erforderlich sind.

(2) Der Bundesschatzmeister kann im Benehmen mit dem Bundesfinanzaus
schuß alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um ein optimales Spen
denaufkommen zu gewährleisten.

(3) Der Landesschatzmeister hat gegenüber den dem Landesverband nach
geordneten Verbänden die dem Bundesschatzmeister nach Absatz 2 zustehen
den Rechte.

§ 18 (Etat der Bundesgeschäftsstelle)

(1) Der Bundesschatzmeisterverfügt über alle Einnahmen der Bundespartei. Die
Mittel für die im Etatvorgesehenen Ausgaben überweist er der Bundesgeschäfts
stelle. Der Vollzug der im Etat vorgesehenen Ausgaben obliegt dem Bundesge
schäftsführer.

(2) Der Bundesschatzmeister kann sich vorbehalten, Rechtsgeschäfte und Aus
gaben, die einen bestimmten Betrag überschreiten, von seiner vorher einzu
holenden Zustimmung abhängig zu machen. Das gleiche gilt für Dienst- und Ar-
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beitsverträge, die eine bestimmte Honorar- oder jährliche Gehaltssumme über
schreiten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(3) Die Deckung unabweisbarer zusätzlicher Ausgaben im Rahmen einer Posi
tion des Etats durch für eine andere Position vorgesehene Mittel bedarf der
Zustimmung des Generalsekretärs und des Bundesschatzmeisters.

(4) Sonstige während des Haushaltsjahres notwendig werdende Änderungen
des Etats bedürfen eines vom Bundesschatzmeister zu beantragenden
Beschlusses des Bundesvorstandes.

§ 19 (Rechenschaftsberichte)

(1) Der Bundesschatzmeister legt jährlich dem Bundesvorstand den Rechen
schaftsbericht der Partei vor, der deren Einnahmen und Ausgaben, die Ver
mögensrechnung sowie weitere gesetzlich geforderte Angaben enthält. Der
Bundesvorstand beschließt über den Rechenschaftsbericht. Der Rechen
schaftsberichtwird' den beiden vom Bundesparteitag gewählten Rechnungsprü
fern zur Prüfung und Berichterstattung vorgelegt.

(2) Der Rechenschaftsbericht der Partei muß den Vorschriften des Sechsten
Abschnittes des Parteie'ngesetzes sowie etwaigen weiteren gesetzlichen Bestim
mungen entsprechen.

(3) Die Rechnungsprüfer untersuchen, ob die Ausgabenwirtschaft sinnvoll vor
genommen worden ist.

(4) Der Bundesvorstand legt den von ihm beschlossenen Bericht und denPrü
fungsbericht der beiden Rechnungsprüfer dem Bundesparteitag vor.

§ 20 (Rechnungslegung)

(1) Nach Abschluß des Rechnungsjahres ist jeder nachgeordnete Verband dem
ihm übergeordneten Verband verpflichtet, über seine finanzielle Lage zu berich
ten und seine Einnahmen und Ausgaben sowie sein Vermögen nachzuweisen.
Die Landesverbände legen ihre Berichte dem Bundesschatzmeister vor. Das
gleiche gilt für die Vereinigungen. Deren nachgeordnete Organisationsstufen
legen ihre Berichte dem Schatzmeister des Verbandes vor, dem sie zugeordnet
sind. '

(2) Die Berichte an den Bundesschatzmeister müssen ihm bis zum 31. März
zugegangen sein.

(3) Der Bundesschatzmeister kann im Einvernehmen mitdem ,Bundesfinanzaus
schuß nähere Einzelheiten bestimmen hinsichtlich

1. der Buchführungsorganisation,

2. derVereinnahmung,Abrechnung, Meldung,Weiterleitung und Bescheinigung
von Spenden.

§ 21 '(Abschlußprüfung)

Die jährlichen Berichte müssen von einem Wirtschaftsprüfer geprüft sein.
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§ 22 (Unterrichtungsrechte)

(1) Der Bundesschatzmeister kann sich jederzeit über die finanziellen Angele
genheiten der nachgeordneten Verbände, der Vereinigungen und Sonder
organisationen unterrichten.

(2) Den Schatzmeistern der nachgeordneten Verbände steht das gleiche Recht
gegenüber den ihnen nachgeordneten Verbänden zu.

§ 23 (Widerspruchsfreie Finanz- und Beitragsordnungen)

(1) Finanz- und Beitragsordnungen der nachgeordneten Verbände, der Vereini
gungen und Sonderorganisationen dürfen den Bestimmungen dieser Finanz
und Beitragsordnung sowie den zu ihrer Ausführung ergangenen Beschlüssen
der Bundesorgane nicht widersprechen.

(2) Verstößt ein nachgeordneter Verband, eine Vereinigung oder eine Sonderor
ganisation gegen diese Finanz- und Beitragsordnung, gegen einen zu ihrer Aus
führung ergangenen Beschluß eines Bundesorganes oder eine Vereinbarung,
so kann der Bundesschatzmeister alle Maßnahmen ergreifen, um den Verstoß zu
unterbinden. Zu diesem Zweck kann er die Erfüllung von Verbindlichkeiten ver
weigern. Der Bundesfinanzausschuß ist von dem Verstoß und den ergriffenen
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten.

§ 24 (Inkrafttreten)

Diese Finanz- und Beitragsordnung tritt mit ihrerVerabschiedung in Kraft. Dievor
läufige Finanzordnung vom 28.9.1959 tritt damit außer Kraft.
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Beitragsregelung
Beschlossen durch den Bundesparteitag am 23.6.1975 in Mannheim, geändert
durch Beschlüsse der Bundesparteitage vom 9. 3. 1981 und 9.5.1984.

1. Jedes Mitglied der Partei hat regelmäßig Beiträge zu entrichten.

2. Die Höhe der Beiträge ergibt sich im einzelnen durch Selbsteinschätzung des
Mitglieds.

3. Für die Selbsteinschätzung gilt folgende vom Bundesparteitag beschlossene
Tabelle:

monatliches Nettoeinkommen

in DM

bis 1 500;

1 500,- bis 3 000,

3 000,- bis 6 000,-

monatlicher Beitrag

in DM

5,- bis 8,

8,- bis 30,

30,~ bis 100,-

Mitglieder mit höheren Monatseinkommen als DM 6 000,- zahlen höhere Bei
träge.

4. Für Hausfrauen, Schüler, Studenten, Bundeswehrsoldaten, die ihren Wehr
dienst ableisten, Zivildienstleistende, Auszubildende, Arbeitslose, Rentner und
Mitglieder mit geringem Einkommen kann der Kreisverband eine Sonderrege
lung der Beitragszahlung treffen sowie Mitgliedsbeiträge stunden und erlassen
(§ 4 Abs. 2 FBO).
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Meldung und Erfassung von Spenden
Beschlossen durch den Bundesschatzmeister und den Bundesfinanzausschuß
der CDU am 14.3.1984 (§ 20 Abs. 3 Ziff. 2 FBO).

1. Es ist gemeinsame Aufgabe aller Ebenen und Gliederungen der Partei, die Ver
öffentlichungspflicht für Spenden über DM 20.000,- strikt einzuhalten.

2. Um dies zu gewährleisten, sind auch die Spender durch die "Hinweise zu
Spenden an die CDU" auf der Rückseite der Spendenbescheinigung um ihre
tv1ithilfe gebeten. Verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
ist jedoch die Partei.

3. Die Kreis-/Bezirk$verbände sind deshalb verpflichtet, jährlich bis zum 31.3.
eines jeden Jahres zusammen mit dem Rechenschaftsbericht gemäß Parteien
gesetz Spenden des Vorjahres über DM 5.000,- dem Landesverband anzuzei
gen. Ausdrückliche Fehlanzeige ist erforderlich. Nähere Einzelheiten des Verfah
rens regeln die Landesverbände.

4. Die für das Finanzwesen der Landesverbände zuständigen Vorstandsmitglie
der oder ihre Bevollmächtigten treffen bis zum 30. April eines jeden Jahres unter
dem Vorsitz des Bundesschatzmeisters oder dessen Beauftragten zusammen,
um Spenden über DM 5.000,- aus dem Vorjahr auf die Notwendigkeit ihrer
Zusammenrechnung zu überprüfen.

5. Die Vereinigungen nehmen auf der jeweiligen Ebene der Partei an diesem Ver
fahren entsprechend teil.

6. Den Wirtschaftsprüfern steht auf allen Ebenen der'Partei ein uneingeschränk
tes Teilnahme- und Prüfungsrecht im Rahmen dieses Verfahrens zu. Die Prüfun-
gen sollen stichprobenartig erfolgen. .
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Behandlung von Sachspenden und
Sachbeiträgen
Durchführungsbeschluß zu § 3 a FBO (Spendenricl)tlinien)

Beschlossen durch den Bundesschatzmeister und den Bundesfinanzausschuß
der CDU am 11.2.1985 (§ 20 Abs. 3 Ziff 2 FBO)

1. Spenden an Parteien können auch als Sachspenden geleistet werden
(§ 25 Abs. 1 LV.m. § 27 Abs. 3 PartG). Sie sind grundsätzlich wie Barspen
den zu behandeln, jedoch unter Beachtung der nachstehenden Beson
derheiten.

2. Aus der Spendenbestätigung müssen Wert und die genaue Bezeichnu.~g

der Sachspende ersichtlich sein (Abschnitt 111 Abs.4 letzter Satz EStAR
1984).

3. Bei Sachspenden, die im Rahmen eines Geschäftsbetriebes gespendet
werden, ist der sogenannte Teilwert = Entnahmewert (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG)
als Wert anzusetzen. Dieser Wert ist vom Spendenempfänger beim Spen
der zu erfragen und in die Spendenquittung einzusetzen mit der Bemer
kung "nach Angaben des Spenders".

4. Bei Sachspenden, die außerhalb eines Geschäftsbetriebes gespendet
werden, ist der gemeine Wert bzw. der Wert, der der Sachspende verkehrs
üblich beizumessen ist, als Wert der Spende anzusetzen.

5. Sachleistungen, die von Mitgliedern erbracht werden, sind Beiträge (keine
Spenden~). Für sie gelten die vorstehenden Grundsätze über di-e genaue
Bezeichnung und die Angabe des Wertes entsprechend. Im Hinblick auf
die Parteimitgliedschaft des Leistenden sind bei der Ausstellung von Bei
tragsquittungen jedoch besonders strenge Maßstäbe zu anzulegen. Alles,
was von einem Mitglied üblicherweise an ehrenamtlichen Leistungen
erwartet werden kann, ist nicht beitragsbestätigungsfähig. Weitere Voraus
setzung ist, daß die erbrachten Leistungen vom zuständigen Landes-,
Bezirks- oder Kreisvorstand (odervon qeren Beauftragten), dem sie zugute
kommen, veranlaßt werden. Der Ausfall von Einnahmen (Verdienst) ist
nicht beitragsbestätigurigsfähig, da der Leistende insoweit auch keine
steuerpflichtigen. Einnahmen hat.

6. Di'e übrigen Vorschriften über die Entgegennahme und Behandlung von
Spenden und Beiträgen bleiben unberührt.

7. Den Erlaß dieser Richtlinien haben der Bundesschatzmeister und der Bun
desfinanzausschuß in ihrer Sitzung vom 11. Februar 1985 gemäß § 20
Abs. 3 Ziffer 2 FBO beschlossen.
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Parteigerichtsordnung (PGO)

Beschlossen durch den 19. Bundesparteitag am 5. 10. 1971 in Saarbrücken,
geändert durch Beschluß des Bundesparteitages vom 20.5.1980

Teil I: Gerichtsverfassung

1. Abschnitt: Parteigerichte

§ 1 (Wesen und Aufgaben)

Die Parteigerichte der CDU sind Schiedsgerichte nach dem Gesetz über die poli
tischen Parteien (Parteiengesetz) vom 24. 7. 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 773-
781). Sie nehmen die ihnen durch dieses Gesetz sowie durch dasStatutderCDU
und die Satzungen der Landesverbände und der Vereinigungen der CDU über
tragenen AUfgaben wahr.

§ 2 (Aufbau der Parteigerichtsbarkeit)

(1) Als Parteigerichte bestehen:
1. die Kreisparteigerichte,
2. die Landesparteigerichte,
3. das Bundesparteigericht.

(2) Parteigerichte sind in allen Kreis- und Landesverbänden einzurichten.

(3) Die Landesverbände können durch Beschluß des Landesparteitages bestim
men, daß für mehrere Kreisverbände ein gemeinsames Parteigericht errichtet
wird.

(4) Die Parteigerichte leisten sich gegenseitig Amts- und Rechtshilfe. Auf Antrag
leisten sie auch den Schiedsgerichten der CSU Amts- und Rechtshilfe.

2. Abschnitt: Kreisparteigerichte

§ 3 (Zusammensetzung und Besetzung)

(1) Die Kreisparteigerichte bestehen aus drei ordentlichen und mindestens drei
stellvertretenden Mitgliedern.

(2) Sie treten in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern
zusammen. Der Vorsitzende muß die Befähigung zum Richteramt haben.

3. Abschnitt: Landesparteigerichte

§ 4 (Zusammensetzung und Besetzung)

(1) Die Landesparteigerichte bestehen aus drei ordentlichen und mindestens
fünf stellvertretenden Mitgliedern.

(2) Sie treten in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern
zusammen. Der Vorsitzende und ein Beisitzer müssen die Befähigung zum Rich
teramt haben.
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4. Abschnitt: Bundesparteigericht

. § 5 (Zusammensetzung und Besetzung)

(1) Das Bundesparteigericht besteht aus fünf ordentlichen und fünf stellvertreten
den Mitgliedern.

(2) Es tritt in der Besetzung mit dem Vorsitzenden und vier Beisitzern zusammen.
Der Vorsitzende und zwei Beisitzer müssen die Befähigung zum Richteramt
haben.

5. Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften

§ 6 (Wahl der Parteigerichtsmitglieder)

(1) Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Parteigerichte werden
von den .Parteitagen ihrer jeweiligen Organisationsstufe für mindestens zwei und
höchstens vier Jahre gewählt. Die Wahlperiode für das Bundesparteigericht
beträgt vier Jahre.

(2) Das Wahlverfahren wird durch die jeweilige Satzung geregelt.

§ 7 (Unabhängigkeit und Verschwiegenheitspflicht)

(1) Alle Mitglieder der Parteigerichte sind unabhängig und an Weisungen nicht
gebunden. Sie müssen Mitglieder der CDU sein.

(2) Mit der Annahme der Wahl verpflichten sich die Mitglieder der Parteigerichte
zur vertraulichen Behandlung aller Vorgänge, die ihnen in dieser Eigenschaft
bekannt geworden sind.

§ 8 (Kosten- und Auslagenersatz)

Die Mitglieder der Parteigerichte erhalten für ihre Tätigkeit keine Entschädigung.
Auf Antrag erstattet die CDU-Geschäftsstelle ihrer Organisationsstufe ihnen die
notw~ndigenFahrtkosten, Nebenkosten und Auslagen und gewährt ihnen Tage
und Ubernachtungsgelder nach der Reisekostenstufe C des Gesetzes über 9ie
Reisekostenvergütung für die Bundesbeamten, Richter im Bundesdienst und
Soldate~ (Bundesreisekostengesetz - BRKG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9 (Vertretung bei Verhinderung und Ausscheiden)

(1) Die Vorsitzenden der Parteigerichte werden im Falle der Verhinderung durch
das ordentliche Mitglied mit Befähigung zum Richteramtvertreten, das dem Par
teigericht am längsten angehört. Bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit entschei
det das Lebensalter.

(2) Die anderen ordentlichen Mitglieder werden durch die stellvertretenden Mit
glieder im Verhinderungsfalle vertreten. Ihre Teilnahme an den Sitzungen richtet
sich im Turnus nach dem Alphabet.

(3) Scheidet ein ordentliches Mitglied auf Dauer aus, so übernimmt das jeweils
dem Parteigericht am längsten angehörende und bei gleicher Dauer der Zuge
höri'gkeit das jeweils älteste stellvertretende Mitglied bis zur Nachwahl des Nach
folgers seine Stellvertretung.
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§ 10 (Geschäftsstelle und Aktenführung)

(1) Die Geschäftsstelle der Parteigerichte befindet sich in der jeweils entspre
chenden CDU-Geschäftsstelle, die insoweit den Weisungen des Vorsitzenden
unterstellt ist. Der Vorsitzende bestimmt einen geeigneten Protokollführer.

(2) Die Geschäftsstelle hat die Akten der Parteigerichte nach rechtskräftiger Erle
digung der Sache mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Von der Vernichtung
von Akten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind in jedem Falle die Entschei
dungen der Parteigerichte auszunehmen.

(3) Alle Vorgänge, insbesonder~ Verhandlungen und Akten der Parteigerichte,
sind vertraulich zu behandeln. Uber Ausnahmen entscheidet der Vorsitzende
oder sein Stellvertreter.

Teil 11: Verfahren

1. Abschnitt: Zuständigkeiten

§ 11 (Zuständigkeit der Kreisparteigerichte)

Die Kreisparteigerichte sind zuständig zur Entscheidung in folgenden Fällen:

1. Ausschluß von Mitgliedern aus der CDU, mit Ausnahme der Mitglieder
des Landes- und Bundesvorstandes sowie von Abgeordneten des Deut
schen Bundestages und der Landtage (Bürgerschaften),

2. Widersprüche von Mitgliedern gegen die vorläufige Untersagung der
Ausübung von Mitgliedschaftsrechten bis zur rechtskräftigen Entschei
dung der zuständigen Parteigerichte in Ausschlußfällen, ausgenommen in
den Fällen des § 13 Abs. 1 Ziffer 2,

3. Widersprüche von Mitgliedern gegen Ordnungsmaßnahmen, die der Vor
stand des Kreisverbandes oder des Stadt-/Gemeindeverbandes bzw.
Stadtbezirksverbandes gegen sie verhängt hat,

4. Rehabilitationsverfahren auf Antrag eines Mitglieds, ausgenommen Mit
glieder des Landes- und Bundesvorstandes, gegen sich selbst, wenn ihm
von anderen Mitgliedern derVorwurf parteischädigenden oder ehrenrühri
gen Verhaltens gemacht worden ist,

5. rechtliche Auseinandersetzungen über Auslegung und Anwendung der
Satzung des Kreisverbandes,

6. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen dem Kreisverband und Kreis
vereinigungen sowie zwischen Kreisvereinigungen untereinander,

7. Widersprüche von Stadt-/Gemeindeverbänden bzw. Stadtbezirksverbän
den und Vereinigungen gegen Ordnungsmaßnahmen des Kreisverban
des gegenüber Stadt-/Gemeindeverbänden bzw. Stadtbezirksverbänden
oder Vereinigungen oder gegen Amtsenthebung ihrer Organe (§ 16 Par
teiengesetz) ,

8. Anfechtung von Wahlen im Zuständigkeitsbereich des Kreisverbandes,

9. rechtliche Auseinandersetzungen, die weder zur Zuständigkeit der Lan
desparteigerichte noch zur Zuständigkeit des Bundesparteigerichts
gehören.
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§ 12 (Schlichtung in besonderen Fällen)

Die Kreisparteigerichte können auch rechtliche Auseinandersetzungen zwi
schen Mitgliedern schlichten, die aus ihrer parteipolitischen Betätigung entstan
den sind, sofern sie das Parteiinteresse in erheblichem Umfang berühren.

§ 13 (Zuständigkeiten der Landesparteigerichte)

(1) Die Landesparteigerichte sind zur Entscheidung in erster Instanz zuständig in
folgenden Fällen:

1. Ausschluß von Mitgliedern des Bundes- oder Landesvorstandes sowie
von Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Landtage (Bür
gerschaften) aus der CDU,

2. Widersprüche von Mitgliedern des Bundes- oder Landesvorstandes
sowie von Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Landtage'
(Bürgerschaften) gegen die vorläufige Untersagung der Ausübung von
Mitgliedschaftsrechten bis zur rechtskräftigen Entscheidung der zustän
digen Parteigerichte in Ausschlußfällen,

3. Widersprüche von Mitgliedern des Landesvorstandes gegen Ordnungs
maßnahmen, die der Landes- oder Bundesvorstand gegen sie verhängt
hat,

4. Rehabilitationsverfahren auf Antrag eines Mitglieds des Landes- oder
Bundesvorstandes gegen sich selbst, wenn ihmvon anderen Mitgliedern
der Vorwurf parteischädigenden oder ehrenrührigen Verhaltens
gemacht worden ist,

5. Widersprüche gegen Ordnungsmaßnahmen eines Landes- oder des
Bundesvorstandes,

6. rechtliche Auseinandersetzungen über Auslegung und Anwendung der
Satzung und des sonstigen Rechtes des Landesverbandes,

7. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen einem oder mehreren Kreis
verbänden und dem Landesverband,

8. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Kreisverbänden,
9. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Landesvereinigungen un

tereinander oder zwischen Landesvereinigungen und dem Landesver
band,

10. Widersprüche von Kreisverbänden und Landesvereinigungen gegen
Ordnungsmaßnahmen des Landesverbandes gegenüber Kreisverbän
den oder Landesvereinigungen sowie Widersprüche gegen die Amtsent
hebung ihrer Organe,

11. Anfechtung von Wahlen im Zuständigkeitsbereich des Landesverban
des, soweit nicht ein Kreisparteigericht zuständig ist,

12. Anfechtung von Wahlen und Entscheidungen von Landespräsidium,
Landesvorstand, Landesausschuß und Landesparteitag,

13. Zuständigkeitsstreit zwischen Kreisparteigerichten,
14. Bestimmung eines Kreisparteigerichtes im Einzelfall, wenn das an sich

zuständige Kreisparteigericht nicht besteht oder nicht ordnungsgemäß
besetzt werden kann.

(2) Die Landesparteigerichte können auch rechtliche Auseinandersetzungen
zwischen Mitgliedern des Landesvorstandes schlichten, die aus ihrer parteipoliti-
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schen Betätigung entstanden sind, sofern sie das Parteiinteresse in erheblichem
Umfang berühren. Dies gilt auch, wenn solche rechtlichen Auseinandersetzun
gen zwischen Mitgliedern verschiedener Kreisvorstände desselben Landesver-
bandes bestehen. ,:

(~) Die Landesparteigerichteentscheiden ferner über die Beschwerde gegen
Entscheidungen der Kreisparteigerichte..

§ 14 (Zuständigkeiten des Bundesparteigerichts)

(1) Das Bundesparteigericht entscheidet in folgenden Fällen:

1. re.chtliche Auseinandersetzungen zwischen einem oder mehreren Lan
desverbänden und der Bundespartei,

2. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Landesverbänden,

3. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Vereinigungen auf Bundes
ebene (Bundesvereinigungen) untereinander oder zwischen Bundesver
einigungen und der Bundespartei,

4. Widersprüche von Landesverbänden und Bundesvereinigungen gegen
Ordnungsmaßnahmen der Bundespartei gegenüber Landesverbänden
oder Bundesvereinigungen sowie Widersprüche gegen die Amtsent
hebung ihrer Organe,

5. Anfechtung von Wahlen und Entscheidungen von Präsidium,Bundesvor
stand, Bundesausschuß und Bundesparteitag,

6. Zuständigkeitsstreit zwischen Landesparteigerichten oder Kreisparteige
richten verschiedener Landesverbände,

7. Bestimmung eines Landesparteigerichtes im Einzelfall, wenn das an sich
zuständige Landesparteigericht nicht besteht oder nicht ordnungsgemäß
besetzt werden kann.

(2) Das Bundesparteigericht kann auch rechtliche Auseinandersetzungen zwi
schen Mitgliedern des Bundesvorstandes schlichten, die aus ihrer parteipoliti
schen Betätigung entstanden sind, sofern sie das Parteiinteresse in erheblichem
Umfang berühren. Dies gilt auch, wenn solche rechtlichen Auseinandersetzun
gen zwischen Mitgliedern verschiedener Landesvorstände bestehen.

(3) Das Bundesparteigericht entscheidet ferner über die Beschwerde und die
Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidungen der Landesparteigerichte.

2. Abschnitt: Verfahrensvorschriften
§ 15 (Ausschluß und Ablehnung von Parteigerichtsmitgliedern)

Für die Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der Parteigerichte gelten
die §§ 41 bis 49 ZPO entsprechend.

§ 16 (Verfahrensbeteiligte)

Verfahrensbeteiligte sind:
1. Antragsteller,
2. Antragsgegner,
3. Beigeladene, die dem Verfahren beigetreten sind.
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§ 17 (Beiladung Dritter)

(1) Die Parteigerichte können von Amts wegen oder auf begründeten schriftli
chen Antrag Dritte beiladen, deren Interesse durch das Verfahren berührt wird.
Durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Parteigericht werden sie Verfah
rensbeteiligte. '

(2) In allen Verfahren sind die übergeordneten Vorstände auf ihr Verlangen bei
zuladen.

(3) Der Beiladungsbeschluß ist allen Beteiligten zuzustellen. Der Beiladungs
beschluß ist unanfechtbar.

§ 18 (Beistände und Verfahrensbevollmächtigte)

(1) Die Verfahrensbeteiligten können sich in jeder Lage des Verfahrens eines Bei
standes oder eines Verfahrensbevollmächtigten bedienen; diese müssen dem
Parteigericht eine schriftliche Vollmacht vorlegen.

(2) Beistände und Verfahrensbevollmächtigte müssen Mitglied der CDU oder
CSU sein; das Parteigericht kann Ausnahmen zulassen.

§ 19 {Zustellungen}

Alle Zustellungen des Parteigerichts erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Dies
gilt insbesondere für alle Anordnungen, die nicht in Anwesenheit der Beteiligten
ergehen. Die Zustellung gilt als am dritten Tage nach Auflieferung des Einschrei
bebriefes bei der Post erfolgt.

§ 20 (Widerspruchs- und Wahlanfechtungsfrist)

(1) Die Widerspruchsfrist (§§ 11,13 und 14 PGO) beträgt einen Monat.

(2) Wahlanfechtungen müssen innerhalb einer Woche erfolgen. Sie können
auch beim zuständigen Parteivorstand schriftlich erklärt werden, der diese Erklä
rung unverzüglich an das zuständige Parteigericht weiterzuleiten hat.

§ 21 (Jederzeitige Rücknahme)

Anträge und Rechtsmittel können in jeder Lage des Verfahrens schriftlich oder zu
Protokoll zurückgenommen werden.

§ 22 (Verfahrensbeginn durch Antragsschrift)

Das Verfahren wird vor dem Parteigericht durch Einreichung eines Schriftsatzes
anhängig. Dieser Schriftsatz muß die Beteiligten und den Streitgegenstand
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Antrags
schrift sind drei Kopien beizufügen. Urkunden, auf die Bezug genommen wird,
sind in Fotokopie in der erforderlichen Stückzahl beizufügen.
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§ 23 (Verfahrensbeschleunigung· undUntersuchungsgrundsatz)

(1) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Partei
gerichts hat nach Eingang der Antragsschriftalle Anordnungen zu treffen, die not
wendig sind, um das Verfahren im ersten Rechtszug möglichst in einer mündli
chen Verhandlung abzuschließen.

(2) Zum Zwecke der gütlichen Einigung vor der ersten mündlichen Verhandlung
kann auf Anordnung des Vorsitzenden vor einem Mitglied des Parteigerichts ein
Erörterungstermin stattfinden. In diesem Termin soll das gesamte Streitverhältnis
unter den Beteiligten erörtert werden; dabei sind auch deren Anträge festzu
stellen.

(3) Das Parteigericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das
Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

. § 24 (Vorbescheid)

(1 ) Erweist sich der Antrag auf Einleitung eines parteigerichtlichen Verfahrens als
unzulässig oder als offenbar unbegründet, so kanndasParteigericht den Antrag
ohne Anberaumung einer mündlichen Verhandlung durch einen Vorbescheid
mit Gründen abweisen.

(2) Die Beteiligten können binnen eines Monats"nach Zustellung des Vorbeschei
des mündlic·he Verhandlung beantragen. Wird der Antrag rechtzeitig gestellt, so
gilt der Vorbescheid als nicht ergangen; sonst wirkt er als rechtskräftige Ent
scheidung.ln dem Vorbescheid sind die Beteiligten über den zulässigen Rechts
behelf zu belehren.

§ 25 (Mündliche Verhandlung)

(1) Die Parteigerichte entscheiden aufgrund mündlicher 'Verhandlung, jedoch
kann im Einvernehmen aller Beteiligten auch im schriftlichen Verfahren entschie-'
den werden.

(2) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit zur mündlichen Verhandlung. Er kann
ein Mitglied des Parteigerichts zum Berichterstatter ernennen.

§ 26 (Ladungsfrist und persönliche Anwesenheit)

(1) Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. In dringenden Fällen kann diese Frist
durch den Vorsitzenden bis auf drei Tage abgekürzt werden.

(2) Das Parteigericht kann das persönliche Erscheinen der Beteiligten anordnen.

(3) Das Parteigericht kann auch ohne Anwesenheit der Beteiligten verhandeln
und entscheiden; die Beteiligten sind darauf in der Ladung hinzuweisen.

§ 27 (Nichtöffentliche Sitzung)

Die Sitzungen der Parteigerichte sind nicht öffentlich. Das Parteigericht kann
außer den Beteiligten andere Personen zulassen. Alle Teilnehmer an einem Ver
fahren einschließlich der zu der Verhandlung zugelassenen Personen sind zur
vertraulichen Behandlung der Vorgänge verpflichtet.
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§ 28 (Gang der mündlichen Verhandlung)

(1) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung. Nach Aufrufder SacheträgtderVorsit
zende oder der Berichterstatter den wesentlichen Inhalt der Akten vor. Hierauf
erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.

(2) Das Parteigericht hat möglichst auf eine gütliche Beilegung der Streitigkeiten
hinzuwirken. Nach Erörterung und Abschluß einer Beweisaufnahme erklärt der
Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geschlossen. Das Parteigericht kann
die Wiedereröffnung beschließen.

§ 29 (Beweisaufnahme und Verhandlungsprotokolle)

(1) Die Beweisaufnahme findet in der Regel innerhalb der mündlichen Verhand
lung statt.

(2) Findet aufgrund eines Parteigerichtsbeschlusses die Beweisaufnahme vor
einem Mitglied des Parteigerichts oder einem ersuchten Parteigericht außerhalb
der mündlichen Verhandlung statt, so ist das Protokoll über diese Beweisauf
nahme in der mündlichen Verhandlung zu verlesen. Es wird damit Gegenstand
der Verhandlung.

(3) Über alle Verhandlungen der Parteigerichte sind Niederschriften zu fertigen,
die deren wesentlichen Inhaltwiedergeben müssen. Die Niederschriften sind von
dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben.

(4) Parteimitglieder sind verpflichtet, vor dem Parteigericht auszusagen, sofern
ihnen nicht ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. Personen, die nicht Mitglie
der der CDU oder der CSU sind, sollen nur in Ausnahmefällen gehört werden.

§ 30 (Freie Beweiswürdigung und Überzeugungsgrundsatz)

Die Parteigerichte ent~cheiden nach ihrer freien, aus dem Inhalt der Verhand
lungen geschöpften Uberzeugung. Der Entscheidung dürfen nur solche Tat
sachen und Bew~isergebnisse zugrunde gelegtwerden, über die den Beteiligten
Gelegenheit zur Außerung gegeben wurde.

§ 31 (Entscheidungsbefugnis der Parteigerichte)

(1) Die Parteigerichte können Beschlüsse und Entscheidungen der Parteiorgane
nur aufheben, wenn sie rechtswidrig sind.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind in vollem Umfange nachprüfbar. Das Partei
gericht kann jedoch nach seinem Ermessen anstelle einer angefochtenen Maß
nahme eine mildere Maßnahme festsetzen.

(3) In Ausschlußverfahren ist das Parteigericht nicht an die Anträge der Beteilig
ten gebunden. Es kann nach seinem Ermessen anstelle des Ausschlusses aus
der CDU eine Ordnungsmaßnahme festsetzen.

§ 32 (Abfassung der Beschlüsse und Rechtsmittelbelehrung)

(1) Nach Schluß der mündlichen Verhandlung ist in geheimer Sitzung zu beraten
und mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Der Beschluß ist schriftlich abzuset-
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zen, zu begründen u·nd von allen Mitgliedern des Parteigerichts, die an ihm mitge
wirkt haben, zu unterschreiben. Der Beschluß istden Beteiligten in Abschriftzuzu
stellen.

(2) Alle durch Rechtsmittel anfechtbaren Beschlüsse müssen eine schriftliche
Rechtsmittelbelehrung enthalten. Die Frist für ein Rechtsmittel beginnt nur dann
zu laufen, wenn die Beteiligten über das Rechtsmittel, seine Form, die einzuhal- .
tende Frist und über das weiterhin zuständige Parteigericht mit Angabe der
Anschrift belehrt worden sind. Nach Ablauf eines Jahres seit Zustellung der
anfechtbaren Entscheidung oder ihrer sonstigen Bekanntmachung sind Rechts
mittel nicht mehr zulässig.

§ 33 (Verfahren in der 2. und 3. Instanz)

Für das Verfahren in der zweiten und dritten Instanz sind die vorstehenden Ver
fahrensvorschriften anzuwenden, soweit nicht die besondere Eigenart des
Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahrens dem entgegensteht.

§ ·34 (Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden)

In den Fällen von § 11 Ziffer 2 und § 13 Abs. 1 Ziffer 2 PGO kann der Vorsitzende
allein darüber entscheiden, ob die vorläufige Untersagung der Ausübung von
Mitgliedschaftsrechten bis zur rechtskräftigen Entscheidung der zuständigen
Parteigerichte in Ausschlußfällen bestehenbleiben soll. Gegen die Entscheidung
des Vorsitzenden kann innerhalbeinerWoche nach Zustellung die Entscheidung
des Parteigerichts angerufen werden.

3. Abschnitt: Einstweilige Anordnung

§ 35 (Gründe)

Auf Antrag kann das Parteigericht auch schon vor Einleitung eines Verfahrens,
eine Einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die
Gefahr besteht, daß durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die
Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich
erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung
eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig,
wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, um
wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu verhindern oder
aus anderen Gründen nötig erscheint.

§ 36 (Zuständigkeit und Verfahren)

(1 ) Für den Erlaß EinstweiIiger Anordnungen ist das Parteigerichtder Hauptsache
zuständig. Dies ist das Parteigericht des ersten Rechtszuges und, wenn die
Hauptsache im Beschwerdeverfahren anhängig ist, das Beschwerdegericht.

(2) In dringenden Fällen kann der Vorsitzende allein entscheiden. Gegen seine
Entscheidung kann innerhalbvonzweiWochen nach Bekanntgabe der Einstwei
ligen Anordnung an die Beteiligten dasParteigericht von ihnen angerufe.nwer
den. Gegen die Einstweilige Anordnung kann Antrag auf mündliche Verhand
lung gestellt werden.
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(3) Im übrigen gelten für den Erlaß Einstweiliger Anordnungen die Vorschriften
der §§ 920 bis 936 ZPO entsprechend, soweit dem nicht die besondere Eigenart
des parteigerichtlichen Verfahrens entgegensteht.

Teil 111: Rechtsmittel

1. Abschnitt: Beschwerde

§ 37 (Beschwerde gegen Beschlüsse der 1. Instanz)

(1) Gegen die Beschlüsse der Kreisparteigerichte können die Beteiligten
Beschwerde beim Landesparteigerichteinlegen. Verfügungen des Vorsitzenden
des Kreisparteigerichts oder des Parteigerichts selbst, die der Entscheidung in
der Sache vorausgehen, unterliegen nicht der Beschwerde.

(2) Gegen Beschlüsse der Landesparteigerichte in erster Instanz können die
Beteiligten Beschwerde beim Bundesparteigericht einlegen. Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend.

§ 38 (Einlegung der Beschwerde)

(1 ) Die Beschwerde ist schriftlich innerhalbvon einem Monat nach Zustellung der
angefochtenen Entscheidung bei dem örtlich zuständigen Landesparteigericht,
in den Fällen von § 37 Abs. 2 PGO beim Bundesparteigericht, einzulegen. Die
Geschäftsstelle des Beschwerdegerichts setzt des Parteigerichts, dessen Ent
scheidung durch die Beschwerde angefochten wurde, vom Eingang der
Beschwerde in Kenntnis. Auf Anforderung sind die Parteigerichtsakten unver
züglich dem Beschwerdegericht zuzusenden.

(2) Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher Ausfertigung beim Beschwerdegericht
einzureichen. Sie muß die angefochtene Entscheidung bezeichnen sowie einen
bestimmten Antrag und alle zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis
mittel enthalten. Späteres Vorbringen kann vom Parteigericht unberücksichtigt
bleiben. Der Vorsitzende des Beschwerdegerichts kann auf Antrag die Frist zur
Begründung der Beschwerde verlängern. Die Ablehnung eines Verlän
gerungsantrages bedarf keiner Begründung.

§ 39 (Zurückweisung durch Vorbescheid)

(1) Hält das Beschwerdegericht die Beschwerde für unzulässig oder offenbar
unbegründet, so kann es die Beschwerde ohne Anberaumung der mündlichen
Verhandlung durch einen mit Gründen versehenen schriftlichen Vorbescheid
zurückweisen.

(2) § 24 Abs. 2 PGO findet Anwendung.

§ 40 (Neue Verhandlung)

Das Beschwerdegericht prüft den Streitfall im gleichen Umfang wie das Parteige
richt erster Instanz. Alle rechtzeitig vorgebrachten neuen Tatsachen und Beweis
mittel sind zu berücksichtigen.

40



§ 41 (Zurückverweisung)

Die Zurückverweisung einer Sache an das Parteigericht erster Instanz ist nur
zulässig, wenn

1. das Parteigericht einen Antrag abgewiesen hatte, ohne in der Sache selbst
zu entscheiden,

2. das Verfahren vor dem Parteigericht erster Instanz an einem wesentlichen
Mangel leidet,

3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die das Parteigericht
erster Instanz nicht berücksichtigen konnte', die jedoch für die Entschei
dung des Streitfalles wesentlich sind.

2. Abschnitt: Rechtsbeschwerde

§ 42 (Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der 2. Instanz)

(1) Gegen die Beschlüsse der Landesparteigerichte in zweiter Instanz können die
Beteiligten die Rechtsbeschwerde beim Bundesparteigerichteinlegen. Sie kann.
nur darauf gestützt werden, daß das Landesparteigericht eine Norm des allge-\
meinen Rechts oder des Satzungsrechts nicht oder nicht richtig angewendet
habe.

(2) Die Rechtsbeschwerdeschrift ist in vierfacherAusfertigung beim Bundes
parteigericht einzureichen. Sie muß die angefochtene Entscheidung bezeichnen
sowie einen bestimmten Antrag und die" Begründung der behaupteten Rechts
verletzung enthalten. Der Vorsitzende des Bundesparteigerichts kann auf Antrag
die Ftist zur Begründung der Rechtsbeschwerde verlängern. Die Ablehnung
eines Verlängerungsantrages bedarf keiner Begründung.

(3) Auf die Rechtsbeschwerde finden die Vorschriften der §§ 38 Abs. 1, 39 PGO
Anwendung.

Teil IV: Schlußvorschriften

§ 43 (Gebühren, Kosten, Auslagen)

(1) Die Verfahren vor den Parteigerichten sind gebührenfrei.

(2) Außergerichtliche Kosten und Auslagen sind von den Verfahrensbeteiligten
grundsätzlich selbst zu tragen. Das Parteigerichtkann nach billigem Ermessen
der Parteikasse einer Organisationsstufe jedoch die völlige oder teilweise Erstat
tung der Auslagen auferlegen.

(3) Das Parteigericht kann die Durchführung einer Beweisaufnahme von der
Zahlung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig machen.

§ 44 (Generalverweisung auf VwGO·und GVG)

Zur Ergänzung dieser Parteigerichtsordnung sind die Vorschriften der Verwal
tungsgerichtsordnung 01wGO) vom 21.1.1960 und des Gerichtsverfassungs
gesetzes (GVG) vom 27.1.1877 in ihren jeweils geltenden Fassungen entspre
chend anzuwenden, sofern dem nicht die Besonderheit des parteigerichtlichen
Verfahrens sowie gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
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§ 45 (Inkrafttreten)

(1) Diese Parteigerichtsordnung tritt am 1. 1. 1972 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. 12. 1971 treten außer Kraft:

1. die Parteigerichtsordnung vom 28. 9. 1959,

2. die Geschäftsordnung des Bundesparteigerichts der CDU,

3. alle von den Landes- und Kreisverbänden sowie von den Vereinigungen
der Partei inzwischen beschlossenen eigenen Partei- oder Schiedsge
richtsordnungen.

(3) Die Landes- und Kreisverbände sowie die Vereinigungen der Partei haben die
dieser Parteigerichtsordnung entgegenstehenden Satzungsbestimmungen bis
zum 30. 6. 1972 den Vorschriften dieser PGO anzupassen.

(4) Ab 1.1.1972 sind auf alle zu diesem Zeitpunkt noch schwebenden Parteige
richtsverfahren die Vorschriften der vorstehenden PGO anzuwenden, falls nicht
das frühere Verfahrensrecht für die Antragsteller günstiger war.

Anpassung
des Rechts der Landesverbände
Der 23. Bundesparteitag hat am 23.6.1975 in Mannheim beschlossen:
Die Landesverbände haben bis zum 31.12.1977 ihre Satzungen und sonstigen
Rechtsvorschriften an das Statut, die Finanz- und Beitragsordnung und die Par
teigerichtsordnung anzupassen.
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Geschäftsordnung der CDU
(Go-CDU)
Beschlossen durch den 23. Bundesparteitag am 23.6.1975 in Mannheim, geän-
dert durch Beschluß des Bundesparteitages vom 5. 11. 1981 .

Teil I: Allgemeine Vorschriften

§ 1 (Geltungsbereich)

Die nachstehende Geschäftsordnung der Christlich Demokratischen Union
Deutschlands (GO-CDU) gilt für die Bundespartei.

Teil 11: Bundesparteitag der CDU

§ 2 (Zeitpunkt, Ort, vorläufige Tagesordnung)

Zeitpunkt, Ort und vorläufige Tagesordnung des Bundesparteitages bestimmt
der Bundesvorstand im Rahmen des Statuts der CDU.

§ 3 (Einberufung)

Die Einberufung erfolgtfürden Bundesyorstand dur.ch den Vorsitzenden, im Falle
seiner Verhin~erung durch den Generalsekretär.

§ 4 (Terminbekanntgabe, Fo"rm und Frist der Einberufung)

(1) Der Termin eines Bundesparteitages wird in der Regel spätestens zwei
Monate vorher den ordentlichen Delegierten schriftlich bekanntgegeben.

(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich unterAngabe von Zeitpunkt, Ort und vorläu
figer Tagesordnung.

(3) Die Einberufungsfrist beträgt einen Monat; Fristabkürzung bis aufeine Woche
ist in begründeten Dringlichkeitsfällen zulässig. Die Einberufungsfrist beginnt mit
dem Datum des Poststempels der Einberufung.

§ 5 (Antragsfrist und Antragsversand) "

(1) Anträge sind dem Bundesvorstand schriftlich zuzuleiten. Sie müssen späte
stens vier Wochen vor dem Bundesparteitag bei der CDU-Bundesgeschäfts
stelle eingegangen sein.

(2) Fristgemäß eingegangene Anträge sowie Anträge des Bundesvorstandes
sollen den Delegierten zwei Wochen vor Beginn des Bundesparteitages zu
gesandt. werden, müssen aber in jedem Falle auf dem Bundesparteitag als
Drucksache vorliegen.

(3) Anträge des Bundesvorstandes sollen in der Regel den CDU-Landes-und
Kreisverbänden sowie den Vereinigungen auf Bundesebene sechs Wochen vor
Beginn des Bundesparteitages zugesandt werden.
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§ 6 (Antragsrechte)

(1) Antragsberechtigt zum Bundesparteitag sind:

1. der Bundesvorstand der CDU,
2. der Bundesausschuß der CDU,
3. die jeweiligen Vorstände der Bundesvereinigungen,
4. die jeweiligen Vorstände der CDU-Landesverbände und der Exil-CDU,
5. die jeweiligen Vorstände der CDU-Kreisverbände.

(2) Sachanträge auf dem Bundesparteitag können nur von mindestens 30
stimmberechtigten Delegierten eingebracht werden. Die Anträge sind hand
schriftlich von den Antragstellern zu unterzeichnen und beim Sekretariat des
Tagungspräsidiums einzureichen. Antragsformulare liegen im Tagungsbüro
aus.

(3) Geschäftsordnungsanträge auf dem Bundesparteitag können mündlich steI
len:

1. jeder stimmberechtigte Delegierte,
2. die Antragskommission,
3. der Bundesvorstand.

§ 7 (Öffentlichkeit und deren Ausschluß)

Der Bundesparteitag tagt grundsätzlich öffentlich. Auf Antrag von einem Zehntel
der stimmberechtigten Delegierten oder auf Antrag des Bunde~vorstandes kön
nen mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen Offentlichkeit und
Presse für bestimmte Tagesordnungspunkte, insbesondere bei Personaldebat
ten, ausgeschlossen werden.

§ 8 (Eröffnung, Wahl des Tagungspräsidiums)

(1) Den Bundesparteitag eröffnet der Parteivorsitzende, im Verhinderungsfalle
der Generalsekretär.

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung wird vom Bundesparteitag ein Tagungspräsi
dium gewählt. Umfang und Zusammensetzung des Tagungspräsidiums
bestimmt der Bundesparteitag selbst. Die Wahl des Tagungspräsidiums erfolgt,
wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt, durch Handzeichen.

§ 9 (Tagesordnung)

(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung ist diese vom Bundesparteitag zu ge
nehmigen.

(2) Ein Antrag auf Ergänzung oder Verkürzung derTagesordnung muß vor Eintritt
in die Tagesordnung gestellt werden.

§ 10 (Mandatsprüfungskommission, Stimmzählkommission, Antragskom
mission)

(1) Auf Vorschlag des Bundesvorstandes wählt der Bundesausschuß für jeden
Bundesparteitag eine Mandatsprüfungskommission, die

1. die Meldungen der Delegierten und Ersatzdelegierten nach § 28 des
Statuts überprüft,
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2. aufgrund der Unterlagen des Tagungsbüros die Anwesenheit der Dele-
gierten fortlaufend feststellt, und '

3. dem Bundesparteitag einen Entscheidungsvorschlag unterbreitet, wenn
über die Anfechtung einer Delegiertenwahl von den Parteigerichten noch
nicht abschließend entschieden wurde.

(2) Auf Vorschlag des Bundesvorstandes bestellt der Bundesparteitag eine
Stimmzählkommission, die bei .allen schriftlichen, insbesondere geheimen,
Abstimmungen und Wahlen die Stimmen auszählt u,nd das Ergebnis feststellt.

(3) Der Bundesvorstand bestellt eine Antragskommission, die alle vorliegenden
Anträge berätund dem Bundesparteitag Empfehlungen für die Behandlung der
Anträge gibt. Die Antragskommission ist berechtigt, Abänderungs- und Ergän
zungsanträge zu Anträgen, die dem Bundesparteitag vorliegen, zu stellen. Sie
kann auch mehrere vorliegende Anträge zum gleichen Gegenstand in einem
eigenen Antrag zusammenfassen. Der Bundesparteitag kann die vom Bundes
vorstand bestellte Antragskommission um weitere Mitglieder ergänzen.

§ 11 (Wahl von Kommissionen)

Die Mandatsprüfungskommission, die Stimmzählkommission und die Antrags
kommission können, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt, offen
durch Handzeichen gewählt werden.

§ 12 (Feststellung von Mehrheiten bei Wahlen und Abstimmungen, Form
und Frist für Kandidatenvorschläge)

(1) Bei allen Wahlen und Abstimmungen zählen Stimmenthaltungen und ungül
tige Stimmen tür die Feststellung der Beschlußfähigkeit mit, jedoch nicht für die
Ermittlung der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

(2) Zu einer Stichwahl stehen jeweils soviel der nichtgewählten Kandidaten mit
den nächstniedrigeren Stimmenzahlen zur Wahl an, wie sie dem Eineinhalbfa
chen der Zahl der noch nicht besetzten Sitze im Präsidium bzw. Bundesvorstand
entsprechen. Entfallen hierbei aufdie letzte Stelle der Reihenfolge nach Stimmen
zahlen zwei oder mehrere Kandidaten mit gleichvielen Stimmen, so werden
diese Kan9idaten alle in die Stichwahl einbezogen.

(3) Erhalten mehr Kandidaten die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
als noch Sitze im Präsidium oder Bundesvorstand zu vergeben sind, so sind die
Kandidaten mit den höheren Stimmenzahlen in der Reihenfolge nach Stimmen
zahlen gewählt.

(4) Kandidatenvorschläge für die Wahl der Mitglieder des Bundesvorstandes
können nur schriftlich gemacht werden. Die Kandidatenvorschläge müssen
beim Parteitagspräsidenten abgegeben werden.

(5) Meldefristen für Kandidatenvorschläge für die Wahl der Mitglieder des Bun
desvorstandes können vom Bundesparteitagauf Vorschlag des Tagungspräsi
diums beschlossen werden.

§ 13 (Rechte des Tagungspräsidiums)

Der amtierende Präsident fördert die Arbeitendes Bundesparteitages und wahrt
die Ordnung. Ihm steht das Hausrecht im Sitzungssaal zu. Er eröffnet, leitet, unter-
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bricht und schließt die Sitzung. Das Tagungspräsidium hat beratende Stimme in
allen Gremien der Tagung.

§ 14 (Wortmeldungen und Schluß der Beratungen)

(1) Der amtierende Präsident ruft die Punkte derTagesordnung auf und erteilt das
Wort in der Regel in der Reihenfolge der Meldungen. Mitgliedern des Bundesvor
standes und der Antragskommission ist das Wort auch außerhalb der Reihen
folge zu erteilen. Ist die Rednerliste erschöpft oder meldet sich niemand zu Wort,
so erklärt der amtierende Präsident die Beratung für geschlossen.

(2) Wortmeldungen erfolgen schriftlich unter Angabe des Themas und sind in die
Rednerliste aufzunehmen.

(3) Der Bundesparteitag kann die Beratung abbrechen oder schließen. Der
Beschluß erfolgt auf Antrag mit Stimmenmehrheit der anwesenden stimm
berechtigten Delegierten.

§ 15 (Behandlung der Anträge)

Alle Anträge werden, sobald sie vom amtierenden Präsidenten des Bundespar
teitages zur Beratung aufgerufen sind, zunächst begründet. Dabei kann die
Antragskommission vorschlagen, daß mehrere Anträge gemeinsam behandelt,
begründet, beraten und abgestimmt werden.

§ 16 (Rederecht)

(1) Redeberechtigt auf dem Bundesparteitag sind alle stimmberechtigten Dele
gierten, die Mitglieder der Antragskommission und die Mitglieder des CDU-Bun
desvorstandes. In Ausnahmefällen kann das Präsidium auch Gästen das Wort
erteilen.

(2) Sprecher, die sich zur Beratung einzelner Anträge zu Wort melden, haben mit
ihrer Wortmeldung bekanntzugeben, ob sie für oder gegen den entsprechenden
Antrag sprechen wollen.

§ 17 (Bündelung von Wortmeldungen)

Bei Wortmeldungen zu verschiedenen Themen kann der amtierende Präsident
die Wortmeldungen entsprechend zusammenfassen, aber nur jeweils in der Rei
henfolge der Wortmeldungen.

§ 18 (Begrenzung von Rednerzahl und Redezeit)

(1) Der amtierende Präsident des Bundesparteitages kann - soweit der Fortgang
der Beratungen dies erfordert - die Aussprache übereinzelneAnträge abkürzen,
indem er die Zahl der Redner begrenzt. Dabei sollen in der Regel ebenso viele
Sprecher für wie gegen einen Antrag zu Wort kommen. .

(2) Auch bei einer Begrenzung der Zahl der jeweiligen Redner ist Mitgliedern des
Bundesvorstandes und demjeweiligen Sprecher der Antragskommissionjeder
zeit das Wort zu geben.

(3) Die Redezeit kann vom amtierenden Präsidenten bis auf 5 Minuten, bei Stel
lungnahmen zu Geschäftsordnungsanträgen bis auf3 Minuten begrenztwerden.
Bei einer allgemeinen Begrenzung der Redezeit kann der amtierende Präsident
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des Bundesparteitages für grundsätzliche Ausführungen zu geschlossenen
Sachgebieten eine Redezeit bis zum Doppelten der allgemeinen Redezeit zu
lassen.

§ 19 (Grundlegende Referate und freie Rede)

Grundlegende Referate sollen im Wortlaut vorliegen, im übrigen sprechen die
Redner frei. Sie können hierbei Aufzeichnungen benutzen.

\

§ 20 (Ausführungen und Abstimmungen zur Geschäftsordnung)

(1) Zur Geschäftsordnung erteilt der amtierende Präsident das Wort nach freiem
Ermessen. Die Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen die Dauer von 5
Minuten nicht überschreiten.

(2) Zur persönlichen Bemerkung darf der amtierende Präsident erst am Schluß
der Beratung das Wort erteilen.

(3) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können gestellt werden:

1. auf Begrenzung der Redezeit,
2. auf Schluß der Debatte,
3. auf Schluß der Rednerliste,
4. auf Übergang zur Tagesordnung,
5. auf Vertagung des Beratungsgegenstandes,
6. auf Verweisung an eine Kommission,
7. auf Schluß der Sitzung.

(4) Über Geschäftsordnungsanträge ist gesondert und vor derweiteren Behand
lung der Sache selbstzu beraten und abzustimmen. Es ist nur je ein Redner dafür
und dagegen zu hören.

§ 21 (Reihenfolge bei Sachabstimmungen)

Über die Sachanträge ist in folgender Reihenfolge abzustimmen:

1. Weitergehende Anträge, bei deren Annahme die Hauptanträge und alle
dazugehörenden Anträge entfallen,

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge,
3. Hauptanträge.

§ 22 (Verweisung zur Sache und Ausschluß von Sitzungsteilnehmern)

Der amtierende Präsident kann Redner, die vom Beratungsgegenstand
abschweifen, zur Sache verweisen. Er kann Sitzungsteilnehmer, welche die Ord
nung verletzen, zur Ordnung rufen, sie notfalls von den weiteren Sitzungen aus
schließen.

§ 23 (Entzug des Wortes)

Der amtierende Präsident kann Rednern, die in derselben Rede dreimal zur
Sache verwiesen oder zweimal zur Ordnung gerufen wurden, das Wort entzie
hen.lst einem Redner das Wort entzogen, so kann er eszum gleichen Beratungs
gegenstand nicht wieder erhalten.

47



§ 24 (Sitzungsunterbrechung)

Entsteht störende Unruhe, die den Fortgang der Beratungen in Frage stellt, so
kann der amtierende Präsident die Sitzung unterbrechen.

§ 25 (Sitzungsniederschrift, Beschlußprotokoll und Beurkundung der
Beschlüsse)

Über den Ablauf des Bundesparteitages ist eine Niederschrift zu fertigen.
Beschlüsse des Bundesparteitages sind wörtlich zu protokollieren und außer
dem von' zwei Personen, die vom Generalsekretär bestellt werden, zu be
urkunden. Die Bundesgeschäftsstelle stellt die Protokollführer.

§ 26 (Vollzug der Beschlüsse und Berichterstattung über deren
Durchführung)

Der Vollzug der Beschlüsse des Bundespart~i~agesund die Überwachung ihrer
Durchführung obliegt dem Bundesvorstand. Uber den Vollzug wird d'em jeweils
folgenden Bundesparteitag ein schriftlicher Bericht vorgelegt.

Teil 111: Bundesausschuß

§ 27 (Entsprechende Anwendung auf den Bundesausschuß)

Für den Bundesausschuß der CDU gelten die Vorschriften der §§ 3 bis 26 dieser
Geschäftsordnung. § 6 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, daß Sachanträge auf der Sit
zung des Bundesausschusses nur von mindestens sechs stimmberechtigten
Delegierten eingebracht werden können.

§ 28 (Inkrafttreten)

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit ihrerVerabschiedung am 23.6.1975 in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten außer Kraft die §§ 1 bis 20 und 31 der Ge
schäftsordnung der CDU vom 16.9.1959/27.4.1960.

(3) Die §§ 21 bis 30 der Geschäftsordnung der CDU vom 16.9.1959/27.4.1960
gelten als §§ 1 bis 10 der Ordnung für die Bundesfachausschüsse der CDU

, gemäß § 34 Abs. 4 des Statuts fort.
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Ordnung für die
Bundesfachausschüsse der CDU
(BFAO)
Beschlossen durch den Bundesvorstand zum 1. 3. 1977, geändert durch
Beschluß des Bundesvorstandes am 30.4. 1979.

§ 1 (Einsetzen, Dauer der Amtszeit)

Der Bundesvorstand kann zu seiner fachlichen Beratung und Unterstützung
ständige und nicht-ständige Bundesfachausschüsse einsetzen. Die Amtszeit der
ständigen Bundesfachausschüsse endet mit der jeweiligen Wahlperiode des
Deutschen Bundestages. Die Amtszeit der nicht-ständigen Bundesfachaus
schüsse wird vorrl Bundesvorstand festgesetzt.

§ 2 (Zusammensetzung)

(1) Die Bundesfachausschüsse sollen in der Regel nicht mehr als 20 Mitglieder
umfassen. Sie si·nd berechtigt, zu ihren Sitzungen bis zu zehn Gäste einzuladen.
Gäste haben kein Stimmrecht.

(2) An den Sitzungen der Bundesfachausschüsse und ihrer Arbeitsgruppen kön
nen mit beratender Stimme teilnehmen:

1. die Mitglieder des Bundesvorstandes,
2. die fachlich zuständigen Minister des Bundes und der Länder, soweit sie

der CDU angehören.
3. der Bundesgeschäftsführer oder sein Beauftragter,
4. die Mitglieder der fachlich zuständigen Arbeitsgruppen der CDU/CSU

Bundestagsfraktion,
5. die fachlich zuständigen Sprecher der CDU-Landtags- und Bürgerschafts

fraktionen,
6. die Vorsitzenden der Bundesfachausschüsse oder ihre Beauftragten,
7. der Leiter der Hauptabteilung Politik der Bundesgeschäftsstelle oder sein

Beauftragter.

(3) In Ausnahmefällen kann der Generalsekretär eine andere Regelung treffen.

§ 3 (Berufung der Mitglieder, Wahl des Vorstandes)

(1) Die Mitglieder der Bundesfachausschüsse werden vom Generalsekretär für
die Dauer der Amtsperiode berufen. Der Generalsekretär unterrichtet den Bun
desvorstand über seine Berufungen. Wiederberufungen sind möglich.

(2) Der Generalsekretär soll bei den Berufungen die Vorschläge der Landesver
bände und Bundesvereinigungen der CDU sowie von Organisationen, die der
CDU nahestehen, berücksichtigen. Die genannten Organisationen sollen aus
ihren Bereichen mindestens zwei Personen vorschlagen. Die Vorschläge sind
schriftlich zu begründen.

(3) Der Generalsekretär soll auf eine fachlich und geographisch ausgewogene
Zusammensetzung der Bundesfachausschüsse achten.
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(4) Jeder Bundesfachausschuß bestimmt in geheimer Wahl seinen Vorstand,
bestehend aus einem Vorsitzenden und zwei stellvertretenden Vorsitzenden. Die
Wahl des Vorstandes bedarf der Zustimmung durch den Generalsekretär.

§ 4 (Aufgaben, Berichtspflicht)

(1) Die ständigen Bundesfachausschüsse planen in Abstimmung mit dem
Generalsekretär ihre Arbeitsvorhaben tür die jeweilige Amtszeit. Darüber hinaus
sollen sie politisch erhebliche Vorgänge und Entwicklungen in ihren Fachberei
chen beobachten und dem Bundesvorstand zur Kenntnis geben.

(2) Die Arbeitsvorhaben der nicht-ständigen Bundesfachausschüsse werden
vom Bundesvorstand bestimmt.

(3) Sind mehrere Bundestachausschüsse mit dem gleichen Arbeitsvorhaben
befaßt, so entscheidet der Generalsekretär, welcher Bundesfachausschuß tür
das Arbeitsergebnis verantwortlich ist.

(4) Die Bundesfachausschüsse sind verpflichtet, ihre Arbeitsvorhaben zügig zu
erledigen. .

(5) Die Sitzungen der Bundesfachausschüsse sind vertraulich.

(6) Der Generalsekretär hat dem Bundesvorstand regelmäßig überoieArbeitder
Bundesfachausschüsse zu berichten. Darüber hinaus haben die Bundes
fachausschüsse dem Bundesvorstand wenigstens einmal im Jahr einen schriftli
chen Bericht über ihre Arbeit vorzulegen. Bei Beendigung einer Amtszeit ist dem
Bundesvorstand ein zusammenfassender Arbeitsbericht zu geben.

(7) Über die Ergebnisse der Ausschußarbeit, ihre Verwendung und Veröffentli
chung entscheidet der Bundesvorstand. Der Bundesvorstand kann dieses Recht
auf das Präsidium oder den Generalsekretär übertragen.

§ 5 (Arbeitsgruppen)

Die Bundesfachausschüsse können mit Zustimmung der Bundesgeschäfts
stelle besondere Arbeitsgruppen bilden. Die Arbeitsergebnisse der Arbeits
gruppen sind dem Bundesfachausschuß zur Beschlußfassung vorzulegen. Für
Arbeitsgruppen gelten die Bestimmungen dieser Ordnung sinngemäß.

§ 6 (Zusammentritt)

Die Bundesfachausschüsse treten nach Bedarf zusammen. Eine Ausschußsit
zung muß stattfinden, wenn der Bundesvorstand, das Präsidium, der General
sekretär, mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Ausschußmitglieder oder
mindestens fünf Landesverbände es verlangen.

§ 7 (Beschlußfähigkeit)

Die Bundesfachausschüsse sind beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer
Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit hat der Vorsitzende sofort Ort,
Zeit und Tagesordnung der nächsten Sitzung festzulegen und davon die Aus
schußmitglieder zu unterrichten. Der Bundesfachausschuß ist dann auf seiner
nächsten Sitzung in jedem Fall beschlußfähig, worauf in der schriftlichen Ein
ladung zur nächsten Sitzung hinzuweisen ist.
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§ 8 (Geschäftsführung)

Die Geschä.ftsführung der Bundesfachausschüsse erfolgt in der Bundes
geschäftsstelle. 8ie erfolgt in Abstimmung mit den Ausschußv<;:>rsitzenden.

§ 9 (Sinngemäße Anwendung der Bundesfachausschußordnung)

Die Ordnung für die Bundesfachausschüsse der CDU gilt sinngemäß für den
Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ) und sonstige
beratende und unterstützende Ausschüsse der BundesparteLlm Einzelfall kann
der Generalsekretär eine andere Regelung treffen.

§10 (Inkrafttreten)

Diese Ordnung für die Bundesfachausschüsse der CDU tritt am 1. März 1977 in
Kraft. Die Ordnung für die Bundesfachausschüsse der CDU vom 16.9.1959/27.
4. 1960/23.6. 1975 tritt am gleichen Tag außer Kraft.

Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland
Vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt 8.1), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21. Dezember 1983 (8GBI.I 8.1481)

Artikel 21 (Parteien)

(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre
Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen ent
sprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über
ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger
darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträch
tigen oder zu beseitigen oder den Be.~tand der Bundesrepublik Deutschland zu
gefährden, sind verfassungswidrig. Uber die Frage der Verfassungswidrigkeit
entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze.
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Gesetz über die politischen Parteien
(Parteiengesetz)

Vom 24. Juli 1967 (Bundesgesetzblatt I s. 773), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. Dezember 1983 (8GBI.I S. 1577), neu bekanntgemacht am 15. Februar
1984 (BGBI. I S. 242)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
beschlossen:

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der Parteien

(1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der frei
heitlichen demokratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauern
den Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach
dem Grundgesetz obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe.

(2) Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen
Gebieten des öffentlichen Lebens mit, indem sie insbesondere

auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluß nehmen,

die politische Bildung anregen und vertiefen,

die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern,

zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden,

sich durch Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern und
Gemeinden beteiligen,

auf die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluß nehmen,

die von ihnen erarbeiteten politischen Ziele in den Prozeß der staatlichen Wil
lensbildung einführen und

für eine ständige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staats
organen sorgen.

(3) Die Parteien legen ihre Ziele in politischen Programmen nieder.

§ 2 Begriff der Partei

(1) Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit
für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensb.ildung
Einfluß nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder
einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächli
chen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Qrganisation,
nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in d"er Offentlichkeit
eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mit
glieder einer Partei können nur natürliche Personen sein.
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(2) Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellungals Partei, wenn sie sechs Jahre
lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen
Wahlvorschlägen teilgenommen hat.

(3) Politische Vereinigungen sind nicht Parteien, wenn

1. ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstands inder Mehrheit Auslän-
der sind oder "

2. ihr Sitz oder ihre Geschäftsleitung sichaußerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes befindet.

§ 3 Aktiv- und Passivlegitimation

Die Partei kann unter ihrem Namen klagen und verklagt werden. Das gleiche gilt
für ihre Gebietsverbände der jeweils höchsten Stufe, sofern die Satzung der Partei
nichts anderes bestimmt.

§4 Name

(1) Der Name einer Partei muß sich von dem Namen einer bereits bestehenden
Partei deutlich unterscheiden; das gleiche gilt tür Kurzbezeichnungen. In der
Wahlwerbungund im Wahlverfahrendarf nur der satzungsmäßige Name oder
dessen Kurzbezeichnung geführt werden; Zusatzbezeichnungen können weg
gelassen werden.

(2) "Gebietsverbände führen den Namen der Partei unter Zusatz ihrer Organisa
tionssteilung. Der Zusatz für Gebietsverbände ist nur an nachfolgender Stelle
zulässig. In der allgemeinen Werbung und in der Wahlwerbung kann der Zusatz
weggelassen werden.

(3) Gebietsverbände, die aus der Partei ausscheiden, verlieren das Recht, den
Namen der Partei weiterzuführen. Ein neu gewählter Name darf nicht in einem
bloßen Zusatzzu dem bisherigen Namen bestehen. Entsprechendes giltfür Kurz
bezeichnungen.

§ 5 Gleichbehandlung

(1) Wenn ein Träger öffentlicher Gewalt den Parteien Einrichtungen zur Ver
fügung stellt oder andere öffentliche Leistungen gewährt, sollen alle Parteien
gleichbehandeltwerden. Der Umfang der Gewährung kann nach der Bedeutung
der Parteien bis zu dem für die Erreichung ihres Zweckes erforderlichen Mindest
maß abgestuft werden. Die Bedeutung der Parteien bemißt sich insbesondere
auch nach den Ergebnissen vorausgegangener Wahle"n zu Volksvertretungen.
Für eine Partei, die im Bundestag in Fraktionsstärke vertreten ist, muß der Umfang
der Gewährung mindestens halb so groß wie tür jede andere Partei sein.

(2) Fürdie Gewährung öffentlicher Leistungen in Zusammenhang miteinerWahl
gilt Absatz 1 während der Dauer des Wahlkampfes nurfür Parteien, die Wahlvor
schläge eingereicht haben.

(3) Öffentliche Leistungen nach Absatz 1 können an bestimmte sachliche, von
allen Parteien zu erfüllende Voraussetzungen gebunden werden.

(4) Die §§ 18bis 22 bleiben unberührt.
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Zweiter Abschnitt: Innere Ordnung

§ 6 Satzung und Programm

(1) Die Partei muß eine schriftliche Satzung und ein schriftliches Programm
haben. Die Gebietsverbände regeln ihre Angelegenheiten durch eigene Satzun
gen, soweit die Satzung des jeweils nächsthöheren Gebietsverbandes hierüber
keine Vorschriften enthält.

(2) Die Satzungen müssen Bestimmungen enthalten über

1. Namen sowie Kurzbezeichnung,sofern eine solche verwandt wird, Sitz
und Tätigkeitsgebiet der Partei,

2. Aufnahme und Austritt der Mitglieder,
3. Rechte und Pflichten der Mitglieder,
4. zulässige Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder und ihren Ausschluß

(§ 10 Abs. 3 bis 5),
5. zulässige Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände,
6. allgemeine Gliederung der Partei,
7. Zusammensetzung und Befugnisse des Vorstands und der übrigen

Organe,
8. der Beschlußfassung durch die Mitglieder- und Vertreterversammlungen

nach § 9 vorbehaltene Angelegenheiten,
9. Voraussetzung, Form und Frist der Einberufung der Mitglieder- und Ver

treterversammlungen sowie Beurkundung der Beschlüsse,
10. Gebietsverbände und Organe, die zur Einreichung (Unterzeichnung) von

Wahlvorschlägen für Wahlen zu Volksvertretungen befugt sind, soweit
hierüber keine gesetzlichen Vorschriften bestehen,

11. eine Urabstimmung der Mitglieder und das Verfahren, wenn der Parteitag
die Auflösung der Partei oder des Gebietsverbandes oder dieVerschmel
zung mit anderen Parteien nach § 9 Abs. 3 beschlossen hat. Der Beschluß
gilt nach dem Ergebnis der Urabstimmung als bestätigt, geändert oder
aufgehoben;

12. Form und Inhalt einer Finanzordnung, die den Vorschriften des Sechsten
Abschnittes dieses Gesetzes genügt.

(3) Der Vorstand hat dem Bundeswahlleiter

1. Satzung und Programm der Partei,
2. Namen der Vorstandsmitglieder der Partei und der Landesverbände mit

Angabe ihrer Funktionen,
3. Auflösung der Partei oder eines Landesverbandes

m·itzuteilen. Änderungen zu Satz 1 Nr. 1 und 2 sind bis zum 31. Dezember des
jeweiligen Kalenderjahres anzuzeigen. Die Unterlagen können beim Bundes
wahlleiter von jedermann eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlagen
sind auf Anforderung gebührenfrei zu erteilen.

(4) Bei Parteien, deren Organisation sich aufdas Gebieteines Landes beschränkt
(Landesparteien), gelten die in diesem Gesetz für die Partei getroffenen Regelun
gen für den Landesverband.
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§ 7 Gliederung

(1) Die Parteien gliedern sich in Gebietsverbände. Größe und Umfang der
Gebietsverbände werden durch die Satzung festgelegt. Die gebietliche Gliede
rung muß so weit ausgebaut sein, daß den einzelnen Mitgliedern eine angemes
sene Mitwirkung an derWillensbildung der Partei möglich ist. Beschränktsich die
Organisation einer Partei auf das Gebiet eines Stadtstaates, braucht sie keine
Gebietsverbände zu bilden; sie ist Partei im Sinne dieses Gesetzes. Organisa
torische Zusammenschlüsse mehrerer Gebietsverbände, die den verbands
mäßigen Aufbau der Parteiorganisation nicht wesentlich beeinträchtigen, sind
zulässig.

(2) Soweit in einer Partei Landesverbändenicht bestehen, gelten die in diesem
Gesetz für Landesverbände getroffenen Regelungen für die der Partei folgenden
nächstniedrigen Gebietsverbände.

§ 8 Organe

(1) Mitgliederversammlung und Vorstand sind notwendige Organe der Partei
und der Gebietsverbände. Durch die Satzung kann bestimmtwerden, daß in den
überörtlichen Verbänden an die Stelle der Mitgliederversammlung eine Ver
treterversammlung tritt, deren Mitglieder tür höchstens zwei Jahre durch Mitglie
der-oderVertreterversammlungen der nachgeordneten Verbände gewählt wer
den. Landesparteien ohne Gebietsverbände (§ 7 Abs. 1 Satz 4) können die Mit
gliederversammlung durch eine Vertreterversammlung ersetzen, wenn sie mehr
als 250 Mitglieder haben. Vertreterversammlungen können auch tür Ortsver
bände von mehr als 250 Mitgliedern oder mit großer räumlicher Ausdehnung
gebildet werden.

(2) Die Satzung kann weitere der Willensbildung des jeweiligen Gebietsverban
des dienende Einrichtungen (Organe) vorsehen. Sie sind inder Satzung aus
drücklich als solche zu bezeichnen.

§ 9 Mitglieder- und Vertreterversammlung
(Parteitag, Hauptversammlung)

(1) Die Mitglieder- o'der Vertreterversammlung (Parteitag, Hauptversammlung)
ist das oberste Organ des jeweiligen Gebietsverbandes. Sie führt bei Gebietsver
bänden höherer Stufen die Bezeichnung "Parteitag", b.ei Gebietsverbänden der
untersten Stufe die Bezeichnung "Hauptversammlung"; die nachfolgenden
Bestimmungen über den Parteitag gelten auch tür die Hauptversammlung. Die
Parteitage treten mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr einmal zusammen.

(2) Vorstandsmitglieder, Mitglieder anderer Organe des Gebietsverbandes
sowie Angehörige des in § 11 Abs. 2 genannten Personenkreises können einer
Vertreterversammlung kraft Satzung angehören, dürfen aber in diesem Fall nur
bis zu einem Fünftel der satzungsmäßigen Gesamtzahl der Versammlungsmit
glieder mit Stimmrecht ausgestattet sein.

(3) Der Parteitag ,beschließt im Rahmen der Zuständigkeiten des Gebietsverban
des innerhalb der Partei über die Parteiprogramme, die Satzung, die Beitrags
ordnung, die Schiedsgerichtsordnung, die Auflösung sowie die Verschmelzung
mit anderen Parteien.
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(4) Der Parteitag wählt den Vorsitzenden des Gebietsverbandes, seine Stellver
treter und die übrigen Mitglieder des Vorstandes, die Mitglieder etwaiger anderer
Organe und die Vertreter in den Organen höherer Gebietsverbände, soweit in
diesem Gesetz nichts anderes zugelassen ist.

(5) Der Parteitag nimmt mindestens alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht des
Vorstandes entgegen und faßt über ihn Beschluß. Derfinanzielle Teil des Berichts
ist vor der Berichterstattung durch Rechnungsprüfer, die von dem Parteitag
gewählt werden, zu überprüfen.

§ 10 Rechte der Mitglieder

(1) Die zuständigen Organe der Partei entscheiden nach näherer Bestimmung
der Satzung frei über die Aufnahme von Mitgliedern. Die Ablehnung eines Auf
nahmeantrages braucht nicht begründet zu werden. Allgemeine, auch befristete
Aufnahmesperren sind nicht zulässig. Personen,die infolge Richterspruchs die
Wählbarkeit oder das Wahlrecht nicht besitzen, können nicht Mitglieder einer
Partei sein.

(2) Die Mitglieder der Partei und die Vertreter in den Parteiorganen haben glei
ches Stimmrecht. Die Ausübung des Stimmrechts kann nach näherer Bestim
mung der Satzung davon abhängig gemachtwerden, daß das Mitglied seine Bei
tragspfl icht erfü IIt hat. Das MitgIied ist jederzeit zum sofortigen Austritt aus der Par
tei berechtigt.

(3) In der Satzung sind Bestimmungen zu treffen über

1. die zulässigen Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder,

2. die Gründe, die zu Ordnungsmaßnahmen berechtigen,

3. die Parteiorgane, die Ordnungsmaßnahmen anordnen können.

Im Falle der Enthebung von Parteiämtern oder der Aberkennung der Fähigkeitzu
ihrer Bekleidung ist der Beschluß zu begründen.

(4) Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es
vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung
der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt.

(5) Über den Ausschluß entscheidet das nach der Schiedsgerichtsordnung
zuständige Schiedsgericht. Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer Stufe ist
zu gewährleisten. Die Entscheidungen sind schriftlich zu begründen. In dringen
den und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der
Vorstand der Partei oder eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung
seiner Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließen.

§ 11 Vorstand

(1) Der Vorstand wird mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt. Er muß
aus mindestens drei Mitgliedern bestehen.

(2) Dem Vorstand können Abgeordnete und andere Persönlichkeiten aus der
Partei kraft Satzung angehören, wenn sie ihr Amt oder ihr Mandat aus einer Wahl
erhalten haben. Der Anteil der nicht nach § 9 Abs. 4 gewählten Mitglieder darf ein
Fünftel der Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder nicht übersteigen. Vorsitzender
und Schatzmeister einer Partei dürfen nicht in einer der Partei nahestehenden
politischen Stiftung vergleichbare Funktionen ausüben.
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(3) Der Vorstand leitet den Gebietsverband und führt dessen Geschäfte nach
Gesetz und Satzung sowie den Beschlüssen der ihm übergeordneten Organe. Er
vertritt den Gebietsverband gemäß § 26 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
soweit nicht die Satzung eine abweichende Regelung trifft.

(4) Zur Durchführung der Beschlüsse des Vorstandes sowie zur Erledigung der
laufenden und der besonders dringlichen Vorstandsgeschäfte kann aus der
Mitte des Vorstandes ein geschäftsführender Vorstand (Präsidium) gebildet wer
den. Seine Mitglieder können auch vom Vorstand gewäh.lt oder durch die Sat
zung bestimmt werden.

§ 12 Allgemeine Parteiausschüsse

(1) Die Mitglieder von allgemeinenParteiausschüssen und ähnlichen Einrich
tungen, die nach der Satzung umfassende Zuständigkeitenfürdie Beratung oder
Entscheidung politischer und organisatorischer Fragender Partei bes·itzen, kön
nen auch von nachgeordneten Gebietsverbänden gewählt werden..

(2) Der Vorstand und Angehörige des in § 11 Abs.2 genannten Personenkreises
können einem solchen Organ kraft Satzung angehören. Der Anteil der nicht
gewählten Mitglieder darf ein Drittel der Gesamtmitgliederzahl des Organs nicht
überst~igen; er kann um weitere Mitglieder mit nur beratender Stimme erhöht
werden, muß jedoch auch dann noch unter der Hälfte der Gesamtmitgliederzahl
des Organs liegen.

(3) Das Amt der gewählten Mitglieder der in Absatz 1 genannten Organe dauert
höchstens zwei Jahre.

§ 13 Zusammensetzung der Vertreterversammlungen

Die Zusammensetzung einer Vertreterversammlung oder eines sonstigen
Organs, das ganz oder zum Teil aus Vertretern von Gebietsverbänden besteht, ist
in der Satzung festzulegen. Die Zahl der Vertreter des Gebietsverbandes ist in
erster Linie nach der Zah.1 der vertretenen Mitglieder zu bemessen. Die Satzung
kann bestimmen, daß die restliche Zahl der Vertreter, höchstens die Hälfte der
Gesamtzahl,nach dem Verhältnis der im Bereich des Gebietsverbandes bei vor
ausgegangenen Wahlen zu Volksvertretungen erzielten Wählerstimmen auf die
Gebietsverbände aufgeschlüsselt wird. Die Ausübung des Stimmrechts kann
von der Erfüllung der Beitragspflichtdes Gebietsverbandes abhängig gemacht
werden.

§ 14 Parteischiedsgerichte

(1) Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten der Partei oder eines
Gebietsverbandes mit einzelnen Mitgliedern und Streitigkeiten über Auslegung
und Anwendung der Satzung sind zumind.est bei der Partei und den Gebietsver
bänden der jeweils höchsten Stufe Schiedsgerichte zu bilden. Für mehrere
Gebietsverbände der Kreisstufe können gemeinsame Schiedsgerichte gebildet
werden.

(2) Die Mitglieder der Schiedsgerichte werden fürhöchstens vier Jahre gewählt.
Sie dürfen nicht Mitglied eines Vorstandes der Partei oder eines ·Gebietsver
bandes sein, in einem Dienstverhältnis zu der Partei odereinem Gebietsverband
stehen oder von ihnen regelmäßige Einkünfte beziehen. Sie sind unabhängig
und an Weisungen nicht gebunden.
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(3) Die Satzung kann vorsehen, daß die Schiedsgerichte allgemein oder im Ein
zelfall mit Beisitzern besetzt werden, die von den Streitteilen paritätisch benannt
werden.

(4) Für die Tätigkeit des Schiedsgerichts ist eine Schiedsgerichtsordnung zu
erlassen, die den Beteiligten rechtliches Gehör, ein gerechtes Verfahren und die
Ablehnung eines Mitglieds des Schiedsgerichts wegen Befangenheit gewähr
leistet.

§ 15 Willensbildung in den Organen

(1) Die Organe fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit
nicht durch Gesetz oder Satzung erhöhte Stimmenmehrheit vorgeschrieben ist.

(2) Die Wahlen der Vorstandsmitglieder u,nd der Vertreter zu Vertreterversamm
lungen und zu Organen höherer Gebietsverbände sind geheim. Bei den übrigen
Wahlen kann offen abgestimmt werden, wenn sich auf Befragen kein Wider
spruch erhebt.

(3) Das Antragsrecht ist so zu gestalten, daß eine demokratische Willensbildung
gewährleistet bleibt, insbesondere auch Minderheiten ihre Vorschläge ausrei
chend zur Erörterung bringen können. In den Versammlungen höherer Gebiets
verbände ist mindestens den Vertretern der Gebietsverbände der beiden nächst
niedrigen Stufen ein Antragsrecht einzuräumen. Bei Wahlen und Abstimmungen
ist eine Bindung an Beschlüsse anderer Organe unzulässig.

§ 16 Maßnahmen gegen Gebietsverbände

(1) Die Auflösung und der Ausschluß nachgeordneter Gebietsverbände. sowie
die Amtsenthebung ganzerOrgane derselben sind nurwegen schwerwiegender
Verstöße gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei zulässig. In der Sat
zung ist zu bestimmen,

1. aus welchen Gründen die Maßnahmen zulässig sind,'

2. welcher übergeordnete Gebietsverband und welches Organ dieses Ver-
bandes sie treffen können.

(2) Der Vorstand der Partei odereines übergeordneten Gebietsverbandes bedarf
für eine Maßnahme nach Absatz 1der Bestätigung durch ein höheres Organ. Die
Maßnahme tritt außer Kraft, wenn die Bestätigung nicht auf dem nächsten Partei
tag ausgesprochen wird.

(3) Gegen Maßnahmen nach Absatz 1 ist die Anrufung eines Schiedsgerichts
zuzulassen.

Dritter Abschnitt: Aufstellung von Wahlbewerbem

§ 17 Aufstellung von Wahlbewerbern
Die Aufstellung von Bewerbern für Wahlen zu Volksvertretungen muß in gehei
mer Abstimmung erfolgen. Die Aufstellung regeln die Wahlgesetze und die
Satzungen der Parteien.
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Vierter Abschnitt: Erstattung von Wahlkampfkosten

§ 18 Grundsätze und Umfang der Erstattung

(1) Die notwendigen Kosten eines angemessenen Wahlkampfes sind Parteien,
die sich an der Bundestagswahl" mit eigenen Wahlvorschlägen beteiligt haben,
zu erstatten. Die Wahlkampfkosten werden mit einem Betrag von 5,00 Deutsche
Mark je Wahlberechtigten dieser Bundestagswahl insgesamt pauschaliert
(Wahlkampfkostenpauschale).

(2) Das Wahlkampfkostenpauschale wird auf Parteien verteilt, die nach dem end
gültigen Wahlergebnis mindestens

1.0,5 vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen
oder

2.10 vom Hundert der in einem Wahlkreis abgegebenen gültigen Erststim
men, wenn in diesem Land eine Landesliste dieser Partei nicht zugelassen
war,

erreicht haben.

(3) Der Anteil an dem Wahlkampfkostenpauschale (Erstattungsbetrag) bemißt
sich

1. bei Parteien nach Absatz 2 Nr. 1 nach dem Verhältnis der im Wahlgebiet
erreichten Zweitstimmen,

2. bei einer Partei nach Absatz 2 Nr. 2 mit einem Betrag von 5,00 Deutsche
Markfürjede Erststimme in Wahlkreisen, in denen die Mindeststimmenzahl
von 10 vom Hundert erreicht worden ist.

(4) Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Bewerber eines nach Maßgabe der
§§ 18 und 20 des Bundeswahlgesetzes von Wahlberechtigten eingereichten
Wahlvorschlages, sofern sie mindestens 10 vom Hundert der in einem Wahlkreis
abgegebenen gültigen Erststimmen erreicht haben.

(5) Vor der Festsetzung der Erstattungsbeträge für Parteien nach Absatz 3 Nr. 1
sind zunächst die auf die Parteien nach Absatz 3 Nr. 2 sowie die auf Bewerber
nach Absatz 4 entfallenden Erstattungsbeträge von dem Wahlkampfkostenpau
schale abzuziehen.

(6) Die Summe der Erstattungen der Kosten angemessener Wahlkämpfe aus
öffentlichen Mitteln darf gegenüber den Gesamteinnahmen einer Partei nach §
24 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 und 8 im zweiter') Kalenderjahr nach der Erstattung der Kosten
des Bundestagswahlkampfes und i.8 den diesem Jahr vorangegangenen drei
Kalenderjahren nicht überwiegen. Uber diese Grenze hinausgehende Erstat
tungsbeträge sind von der nächstfälligen Erstattungszahlung in Abzug zu
bringen.

§ 19 Erstattungsverfahren

(1) Die Festsetzung und die Auszahlung des Erstattungsbetrages (Anteils an dem
Wahlkampfkostenpauschale) ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Zusam
mentritt des Bundestages bei dem Präsidenten des Deutschen Bundestages
schriftlich zu beantragen. Der Antrag kann aufeinen Teilbetrag begrenzt werden.
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(2) Der Erstattungsbetrag wird von dem Präsidenten des Deutschen Bundes
tages festgesetzt und ausgezahlt. Abschlagszahl'ungen nach § 20 sind anzurech
nen. § 23 a bleibt unberührt.

§ 20 Abschlagszahlungen

(1) Den Parteien, die bei der jeweils vorausgegangenen Bundestagswahl Wahl
ergebnisse erreicht hatten, die die Voraussetzungen tür eine Erstattung erfüllt hät
ten, sind auf Antrag Abschlagszahlungen auf den Erstattungsbetrag zugewäh
ren. Abschlagszahlungen können im zweiten und dritten Jahr der Wahlperiode
des Deutschen Bundestages sowie im Wahljahr gezahlt werden; sie dürfen
jeweils 2D vom HundertderGesamtsumme des nach dem Ergebnis der voraus
gegangenen Wahl zu erstattenden Betrages nicht überschreiten.

(2) Der Antrag auf Abschlagszahlungen ist schriftlich bei dem Präsidenten des
Deutschen Bundestages einzureichen.

(3) Endet die Wahlperiode des Deutschen Bundestages vorzeitig, kann der Präsi
dent des Deutschen Bundestages vor der Bundestagswahl Abschlagszahlun
gen abweichend von Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe gewähren, daß sie 60 vom
Hundert der Erstattungsbeträge nicht übersteigen dürfen.

(4) Abschlagszahlungen sind nach der Wahl zurückzuzahlen, soweit sie den
Erstattungsbetrag übersteigen oder wenn ein Erstattungsanspruch nicht ent
standen ist.

§ 21 Bereitstellung von Bundesmitteln

(1) Die nach den §§ 18 und 20 erforderlichen Mittel sind im Bundeshaushaltsplan
auszubringen.

(2) Der Bundesrechnungshof prüft, ob der Präsident des Deutschen Bundesta
ges als mittelverwaltende Stelle die Wahlkampfkosten entsprechend den Vor
schriften dieses Abschnitts erstattet hat.

§ 22 Erstattung von Wahlkampfkosten in den Ländern

Die Länder werden ermächtigt, durch Gesetz Vorschriften über die Erstattung von
Wahlkampfkosten tür Landtagswahlen zu erlassen. Diese müssen sich im Rah
men des § 18 Abs. 1 und 6 und der §§ 19 und 20 halten. Bei Parteien nationaler
Minderheiten darf die Erstattung nicht von einem Mindeststimmenanteil abhän
gig gemacht werden.

Fünfter Abschnitt: Chancenausgleich
§ 22 a Errechnung und Zahlung des Chancenausgleiches

(1) Parteien, die nach dem endgültigen Wahlergebnis der letzten vor dem 31.
Dezember (Stichtag) liegenden Bundestagswahl mindestens 0,5 vom Hundert
der im Wahlgebietabgegebenen gültigen Zweitstimmen erreicht haben, erhalten
jährlich einen Betrag als Chancenausgleich.

(2) Der Chancenausgleich wird wie folgt err~chnet:

Für jede Partei, die bei der letzten vor dem Stichtag liegenden Bundestagswahl
mindestens 5 vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweit-
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stimmen erreicht hat, wird ein Ausgangsbetrag in Höhe von 40 vom Hundert des
Gesamtbetrag-es der in dem Rechenschaftsbericht (§ 24) des vorausgegan
genen Kalenderjahres angegebenen Mitgliedsbeiträge und Spenden, geteilt
durch die Zahl der auf die Partei entfallenen gültigen Zweitstimmen, festgestellt.
Der höchste der Ausgangsbeträge wird mit der Zahl der erreichten gültigen
Zweitstimmen jeder Partei im Sinne des Absatzes 1 vervielfacht. Der als Chan
cenausgleich an eine Partei zu zahlende Betrag ergibt sich aus der Differenz zwi
schen dem Ergebnis nach Satz 2 und 40 vom Hundert des Gesamtbetrages der
ihr zugeflossenen Mitgliedsbeiträge und Spenden im Sinne des Satzes 1.

(3) Die Chancenausgleichsbeträge werden vom Präsidium des Deutschen
Bundestages festgesetzt und jeweils bis zum 60. Kalendertag des auf den Stich
tag folgenden Kalenderjahres ausgezahlt.

(4) Der Präsident des Deutschen Bundestages erteilt den Parteien einen schrift
lichen Bescheid über die Höhe der Beträge.

(5) Chancenausgleichsbeträge werden erstmals für das Rechnungsjahr 1984
ausgezahlt.

Sechster Abschnitt: Rechenschaftslegung

§23 Pflicht zur öffentlichen'Rechenschaftslegung

(1) Der Vorstand der Partei hat über die Herkunft und die Verwendung der Mittel,
die seiner Partei innerhalb eines Kalenderjahres (Rechnungsjahr) zugeflossen
sind, sowie über das Vermögen der Partei in einem Rechenschaftsbericht öffent
lich Rechenschaft zu geben.

(2) Der Rechenschaftsbericht muß von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft nach den Vorschriften der §§ 29 bis 31 geprüft wer
den.' Er ist bis zum 30. September des dem Rechnungsjahr folgenden Jahres
beim Präsidenten des DeutsChen 'Bundestages einzureichen und von diesem als
Bundestagsdrucksache zu verteilen. Der Präsident des Deutschen Bundestages
kann die Frist aus besonderen Gründen bis zu drei Monaten verlängern. Der
Rechensch.aftsbericht der Partei ist dem jeweils auf seine Veröffentlichung fol
genden Bun.desparteitag zur Erörterung vorzulegen.

(3) Der Präsident des Deutschen Bundestages prüft, ob der Rechenschafts
bericht den Vorschriften des Sechsten Abschnittes entspricht. Das Ergebnis der
Prüfung ist in den Bericht nach Absatz ,5 aufzunehmen.

(4) Zahlungen nach den §§ 18 bis 20 sowie § 22 adürfen nicht geleistet werden,
solange ein den Vorschriften des Sechsten Abschnittes entsprechender
Rechenschaftsbericht nicht eingereicht worden ist.

(5) Der Präsident des Deutschen Bundestages erstattet dem Deutschen Bundes
tag jährlich über die Entwicklung der Parteienfinanzen sowie über die Rechen
schaftsberichte der Parteien Bericht. Der Berichtwird als Bundestagsdrucksache
verteilt.

§23 a Rechtswidrig erlangte Spenden

(1) Hateine Partei Spenden rechtswidrig erlangt oder Mittel nichtden Vorschriften
dieses Gesetzes entsprechend verwendet oder nicht im Rechenschaftsbericht
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veröffentlicht (§ 25 Abs. 2), so verliert sie den Anspruch auf Erstattung der Wahl
kampfkosten in Höhe des Zweifachen des rechtswidrig erlangten oder nicht den
Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend verwendeten oder veröffentlichten
Betrages. Die rechtswidrig erlangten Spenden sind an das Präsidium des Deut
schen Bundestages abzuführen.

(2) Als rechtswidrig erlangt gelten Spenden im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 2,
soweit sie entgegen der Vorschrift des § 25 Abs. 3 nicht unverzüglich an das Prä
sidium des Deutschen Bundestages weitergeleitet werden.

(3) Das Präsidium des Deutschen Bundestages leitet die innerhalb eines Kalen
derjahres eingegangenen Mittel zu Beginn des nächsten Kalenderjahres an Ein
richtungen weiter, die mildtätigen, kirchlichen, religiösen oderwissenschaftlichen
Zwecken dienen.

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit die Länder durch Gesetz entspre
chende Regelungen für die Landesverbände der Parteien sowie für die diesen
nachgeordneten Gebietsverbände getroffen haben. Die Parteien sollen in die
Satzungen Regelungen für den Fall aufnehmen, daß Maßnahmen nach Absatz 1
durch Landesverbände oder diesen nachgeordnete Gebietsverbände ver
ursacht werden.

§ 24 Rechenschaftsbericht

(1) Der Rechenschaftsbericht besteht aus einer Einnahmen- und Ausgaben
rechnung sowie einer Vermögensrechnung. In den Rechenschaftsbericht der
Gesamtpartei sind die Rechenschaftsberichte jeweils getrennt nach Bundesver
band und Landesverband sowie die Rechenschaftsberichte der nachgeordne
ten Gebietsverbände je Landesverband aufzunehmen. Die Landesverbände
haben die Teilberichte der ihnen nachgeordneten Gebietsverbände gesammelt
bei ihren Rechenschaftsunterlagen 'aufzubewahren.

(2) Einnahmen sind:

1. Mitgliedsbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge,
2. Einnahmen aus Vermögen,
3. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröf

fentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbun"denerTätigkeitder Par
tei,

4. Einnahmen aus Spenden,
5. Einnahmen aus dem Chancenausgleich,
6. Einnahmen aus der Wahlkampfkostenerstattung,
7. Zuschüsse von Gliederungen,
8. sonstige Einnahmen.

(3) Ausgaben sind:

1. Personalausgaben,
2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes,
3. Ausgaben für innerparteiliche Gremienarbeit und Information,
4. Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen,
5. Zuschüsse an Gliederungen,
6. Zinsen,
7. sonstige Ausgaben.

62



(4) Die Vermögensrechnung umfaßt:

1. Besitzposten

I. Anlagevermögen
1. Haus- und Grundvermögen
2. Geschäftsstellenausstattung
3. Finanzanlagen

11. Umlaufvermögen
1. Beitragsforderungen
2. Forderungen auf Erstattung von Wahlkampfkosten
3. Forderungen auf Chancenausgleich
4. Geldbestände
5. sonstige Vermögensgegenstände

2. Schuldposten

I. Rückstellungen

11. Verbindlichkeiten
1. Beitragsverbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. sonstige Verbindlichkeiten

111. Reinvermögen (positiv oder negativ).

(5) Die wahlkampfbezogenen Kosten einer jeden Wahl sind nach Absatz 3 ge
gliedert und unabhängig von den Rechnungsjahren insgesamt gesondert aus
zuweisen und den nach Absatz 2 gegliederten wahlkampfkostenbezogenen Ein
nahmen gegenüberzustellen.

(6) Die Partei kann dem Rechenschaftsbericht, insbesondere einzelnen seiner
Positionen, kurzgefaßte Erläuterungen beifügen.

§25 Spenden

(1) Parteien sind berechtigt, Spenden anzunehmen. Ausgenommen hiervon
. sind: '

1. Spenden von politischen Stiftungen,
2.Spenden von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögens

massen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen
Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch.lichen Zwecken
dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung),

3. Spenden von außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes, es sei
denn, daß
a) diese Spenden aus dem Vermögen eines Deutschen im Sinne des

Grundgesetzes oder eines Wirtschaftsunternehmens, dessen Anteile
sich zu mehr als 50 vom Hundert im Eigentum von Deutschen im Sinne
des Grundgesetzes befinden, unmittelbar einer Partei zufließen,

b) es sich um Spenden handelt
einer ausländischen Partei, die im Europäischen Parlament vertreten ist,
deren Fraktion im Europäischen Parlament oder
eines ausländischen Mitgliedes des Europäischen Parlaments oder
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c) es sich um eine Spende eines Ausländers von nicht mehr als 1000
Deutsche Mark handelt,

4. Spenden von Berufsverbänden, die diesen mit der Maßgabe zugewandt
wurden, sie an eine politische Partei weiterzuleiten,

5. Spenden, soweit sie im Einzelfall mehr als 1000 Deutsche Mark betragen
und deren Spender nicht feststellbar sind oder erkennbar nur die Spende
nicht genannter Dritter weiterleiten,

6. Spenden, die erkennbar in Erwartung eines bestimmten wirtschaftlichen
oder politischen Vorteils gewährt werden.

(2) Spenden an eine Partei oder einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände,
deren Gesamtwert in einem Kalenderjahr (Rechnungsjahr) 20 000 Deutsche
Mark übersteigt, sind unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders
sowie der Gesamthöhe der Spende im Rechenschaftsbericht zu verzeichnen.

(3) Nach Absatz 1 Satz 2 unzulässige Spenden sind von der Partei unverzüglich
an das Präsidium des Deutschen Bundestages weiterzuleiten.

§ 26 Begriff der Einnahme

(1) Einnahme ist, soweit für einzelne Einnahmearten (§ 24 Abs. 2) nichts beson
deres gilt, jede der Partei von außen zufließende Geld-oder geldwerte Leistung.
Als Einnahmen gelten auch. die Freistellung von üblicherweise entstehenden
Verbindlichkeiten sowie die Ubernahme von Veranstaltungen und Maßnahmen,
mit denen ausdrücklich für eine Partei geworben wird, durch andere.

(2) Alle Einnahmen sind mit ihrem vollen Betrag an der für sie vorgesehenen
Stelle einzusetzen. § 27 Abs. 2 bleibt unberührt.

(3) Wirtschaftsgüter, die nicht in Geld bestehen, sind mit den im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr für gleiche oder vergleichbare Leistungen üblicherweise zu
zahlenden Preisen anzusetzen.

(4) Durchlaufende Gelder und Leistungen sowie Mitgliedsbeiträge und sonstige
Einnahmen, die von vornherein für eine schlüsselmäßige Verteilung unter meh
rere Gebietsverbände bestimmt sind, werden bei der Stelle ausgewiesen, bei der
sie endgültig verbleiben. .'

§ 27 Einzelne Einnahmearten

(1) Mitgliedsbeiträge im Sinne des § 24 Abs. 2 Nr. 1 sind Beiträge, die die Mitglie
der in dieser Eigenschaft entrichten, insbesondere auch Aufnahmegebühren
und Sonderumlagen.

(2) Bei den in § 24 Abs. 2 Nr. 2 und 3 genannten Einnahmequellen ist der Rein
ertrag einzusetzen. Die Ausweisungspflicht nach § 24 Abs. 2 Nr. 4 bleibt unbe
rührt. Sonstige Einnahmen nach § 24 Abs. 2 Nr. 8 sind aufzugliedern und zu erläu
tern, soweit sie bei einer der in § 24 Abs. 1 aufgeführten Gliederungen mehr als
5 vom Hundert der Summe der Einnahmen aus den Nummern 1 bis 6 aus
machen.

(3) Bei der Einnahmerechnung können Sach-, Werk- und Dienstleistungen, die
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die Mitglieder der Partei außerhalb eines Geschäftsbetriebes üblicherweise
unentgeltlich zur Verfügung stellen oder die einen Wert von 1OOQ.Deutsche Mark
im Einzelfall nicht übersteigen, unberücksichtigt bleiben. Für die Ubernahme von
Veranstaltungen und Maßnahmen der Parteiwerbung gilt Satz 1 entsprechend.

§ 28 Pflicht zur Buchführung

Die Parteien haben Bücher über ihre rechenschaftspflichtigen Einnahmen und
Ausgaben sowie über ihr Vermögen zu führen. Dabei ist nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung des Gesetzeszweckes
zu verfahren. Die Rechnungsunterlagen sind fünf Jahre aufzubewahren. Die Auf
bewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Rechnungsjahres.

§ 29 Prüfung des Rechenschaftsberichts

(1) Die Prüfung nach § 23 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 erstreckt sich auf die Bundes
partei, ihre Landesverbände sowie nach Wahl des Prüfers auf mindestens vier
nachgeordnete Gebietsverbänd,e.

(2) Der Prüfer kann von den Vorständen und den von ihnen dazu ermächtigten
Personen alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, welche die sorgfältige
Erfüllung seiner Prüfungspflicht erfordert. Es ist ihm insoweit auch zu gestatten,
die Unterlagen für die Zusammenstellung des Rechenschaftsberichts, die
Bücher und Schriftstücke sowie die Kassen-und Vermögensbestände zu prüfen.

(3) Der Vorstand des zu prüfenden Gebietsverbandeshat dem Prüfer schriftlich
zu versichern, daß in dem Rechenschaftsbericht alle rechenschaftspflichtigen
Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte erfaßt sind. Auf die Versicherung
der Vorstände nachgeordneter Gebietsverbänd.ekann Bezug genommen wer
den. Es genügt die Versicherung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen
Vorstandsmitgliedes.

§ 30 Prüfungsbericht und Prüfungsvermerk

(1) Das Ergebnis der Prüfung ist in einem schriftlichen Prüfungsbericht niederzu
legen, der dem Vorstand der Partei und dem Vorstand des geprüften Gebietsver
bandes zu übergeben ist.

(2) Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung keine Einwendungen
zu erheben, so hat der Prüfer durch einen Vermerk zu bestätigen,

daß nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Par
tei sowie der von den Vorständen erteilten Aufklärungen und Nachweise der
R·echenschaftsbericht in dem geprüften Umfang (§ 29 Abs. 1) den Vorschriften
dieses Gesetzes entspricht.

Sind Einwendungen zu erheben, so hat der Prüfer in seinem Prüfungsvermerk
die Bestätigung zu versagen oder einzuschränken. Die geprüften Gebietsver
bände sind im Prüfungsvermerk namhaft zu machen.

(3) Der Prüfungsvermerk ist auf dem einzureichenden Rechenschaftsbericht an
zubringen und in vollem Wortlaut nach § 23 Abs. 2 Satz 2 mit zu veröffentlichen.
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§ 31 Prüfer

(1) Als Prüfer darf nicht bestellt werden, wer Vorstandsmitglied, Mitglied eines all
gemeinen Parteiausschusses, Revisionsbeauftragter oder Angestellter der zu
prüfenden Partei oder eines ihrer Gebietsverbände ist oder in den letzten drei
Jahren vor der Bestellung war.

'-(2YDTe Prüfer, ihre Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen
/Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zu gewissenhafter und unparteiischer
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Verschwiegenheit verpflichtet. § 168 des
Aktiengesetzes gilt entsprechend.

Siebenter Abschnitt: Vollzug des Verbots verfassungs
widriger Parteien

§ 32 Vollstreckung

(1) Wird eine Partei oder eine Teilorganisation einer Partei nach Artikel 21 Abs.2
des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt, so treffen die von den Landes
regierungen bestimmten Behörden im Rahmen der Gesetze alle Maßnahmen,
die zur Vollstreckung des Urteils und etwaiger zusätzlicher Vollstreckungsrege
lungen des Bundesverfass.ungsgerichts erforderlich sind. Die obersten Landes
behörden haben zu diesem Zweck unbeschränktes Weisungsrecht gegenüber
den Behörden und Dienststellen des Landes, diefürdie Wahrung der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung zuständig sind.

(2) Erstreckt sich die Organisation oder die Tätigkeit der Partei oder desfürverfas
sungswidrig erklärten Teils der Partei über das Gebiet eines Landes hinaus, so
trifft der Bundesminister des Innern die für eine einheitliche Vollstreckung erfor
derlichen Anordnungen.

(3) Das Bundesverfassungsgericht kann die Vollstreckung nach § 35 des Geset
zes über das Bundesverfassungsgericht abweichend von den Vorschriften der
Absätze 1 und 2 regeln.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Vollstreckungsmaßnahmen
haben keine aufschiebende Wirkung. Betrifft ein verwaltungsgerichtliches Ver
fahren eine Frage, die für die Vollstreckung des Urteils von grundsätzlicher
Bedeutung ist, so ist das Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts einzuholen. Das Bundesverfassungsgericht entschei
detauch über Einwendungen gegen die Art und Weise der Durchführung dervon
ihm angeordneten besonderen Vollstreckungsmaßnahmen.

(5) Im Falle derVermögenseinziehung werden die§§ 10 bis 13desVereinsgeset
zes vom 5. August 1964 (BGBI. I S. 593) entsprechend angewendet. Verbots
behörde ist die oberste Landesbehörde, im Fall des Absatzes 2 der Bundesmini
ster des Innern.

§ 33 Verbot von E~atzorganisationen

(1) Es ist verboten, Organisationen zu bilden, die verfassungswidrige Bestrebun
gen einer nach Artikel 21 Abs.2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 46 des
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Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht verbotenen Partei an deren Stelle
weiter verfolgen (Ersatzorganisation) oder bestehende Organisationen als Er
satzorga,nisationen fortzuführen.

(2) Ist die Ersatzorganisation eine Partei, die bereits vor dem Verbot der ursprüng
lichen Partei bestanden hat oder im Bundestag oder in einem Landtag vertreten
ist, so stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß es sich um eine verbotene
Ersatzorganisation handelt; die §§ 38,41 ,43,44 und 46 Abs. 3des Gesetzes über
das Bundesverfassungsgericht und § 32 dieses Gesetzes gelten entsprechend.

(3) Aufandere Parteien und aufVereine im Sinne des§ 2desVereinsgesetzes, die
Ersatzorganisationen einer verbotenen Partei sind, wird § 8 Abs. 2 des Vereins
gesetzes entsprechend angewandt.

Achter Abschnitt: Schlußbestimmungen

§ 34 Änderung des Einkommensteuergesetzes

(Durch Neufassung des EStG überholt)

§ 35 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

(Durch Neufassung des KStG überholt)

§ 36 Anwendung steuerrechtlicher Vorschriften

(Durch Neufassung des EStG und des KStG durch das Gesetzzur Änderung des
Parteiengesetzes und anderer Gesetze vom 22. Dezember 1983 überholt.)

§ 37 Nichtanwendbarkeit von Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs

§ 54 Satz 2 sowie die §§ 61 bis 63 des Bürgerlichen Gesetzbuchs werden bei
Parteien nicht angewandt.

§ 38 Zwangsmittel des Bundeswahlleiters

Der Bundeswahlleiter kann den Vorstand der Partei zur Vornahme der Handlun
gen nach § 6 Abs. 3 durch ein Zwangsgeld anhalten. Die Vorschriften des Ver
waitungs-Volistreckungsgesetzes gelten sinngemäß; der Bundeswahlleiter han
delt insoweit als Volistreckungs- und Vollzugsbehörde. Die Höhe des Zwangs
geldes beträgt mindestens 500 Deutsche Mark und höchstens 3000 Deutsche
Mark.

§ 39 Obergangsvorschriften für die Wahlkampfkostenerstattung

(1) Für die Bundestagswahl. vom 6. März 1983 findet § 18 in der bis zum 31.
Dezember 1983 geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, daß das
Wahlkampfkostenpauschale 4,50 Deutsche Mark beträgt. Die Nachzahlung ist
im Jahre .1983 fällig.
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(2) Unberührt bleibt die Abwicklung von Wahlkampfkosten für Landtagswahlen,
die nach der Bundestagswahl vom 6. März 1983 bis zum 1. Januar 1984 stattge
funden haben.

§ 40 Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsge
setzesauch im Land Berlin. Solange derAnwendung des Artikels 21 Abs.2 Satz2
des Grundgesetzes im Land Berlin Hindernisse entgegenstehen, werden der
Siebente Abschnitt und § 38 dieses Gesetzes im Land Berlin nicht angewandt.

§ 41 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seinerVerkündung in Kraft. Die§§6 bis 16treten
am 1. Januar 1969 in Kraft; die §§ 23 bis 31 (alter Fassung) sind erstmals für das
Rechnungsjahr 1968 anzuwenden.

(Gesetze zur Änderung des Parteiengesetzes sind am 28. Juli 1967, 27.Juli 1969,
1. April 1970, 28. Juli 1974 und am 1. Januar 1984 in Kraft getreten.)

Die Bundesregierung hat dem vorstehenden Gesetz die nach Artikel 113 des
Grundgesetzes erforderliche Zustimmung erteilt.
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